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1. Vorgaben und Rahmenbedingungen 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB legt die Stadt den Umfang und den Detaillierungsgrad der Ermitt-
lung der Umweltbelange für die Abwägung fest. Die Umweltprüfung bezieht sich zudem auf 
das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie 
nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessener Weise erwartet werden 
kann. Gegenstand der Umweltprüfung sind zudem nur Auswirkungen, die die Nutzung von 
Grund und Boden betreffen (bodenrechtlicher Bezug der Bauleitplanung). Bestandsaufnahme 
und Bewertung vorliegender Landschaftspläne oder sonstiger Pläne (insb. des Wasser-, Ab-
fall- und Immissionsschutzrechts) sind in der Umweltprüfung heranzuziehen. 

Gemäß dem Gesetz zur Einführung einer Strategischen Umweltprüfung und zur Umsetzung 
der Richtlinie 2001/42/EG (SUPG3) vom 25.06.2005 bzw. gemäß der Neufassung des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 25.06.2005 besteht für die 
Landschaftsplanung ebenfalls die Pflicht zur Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung.  

Da es sich beim Landschaftsplan Velburg zum Flächennutzungsplan um eine integrierte und 
medienübergreifend angelegte Umweltplanung handelt, bestehen große inhaltliche Über-
schneidungen mit einer Strategischen Umweltprüfung. Um Doppelprüfungen zu vermeiden, 
wurde im Gesetz eine Sonderregelung aufgenommen, wonach es für die Strategische Um-
weltprüfung in der Landschaftsplanung ausreicht, dass das Verfahren zur Aufstellung von 
Landschaftsplänen um die hier bislang noch fehlenden SUP-Elemente (insb. Einbeziehung der 
Schutzgüter Mensch/ Bevölkerung sowie Kultur- und sonstige Sachgüter) sowie die zwingende 
Durchführung einer Öffentlichkeitsbeteiligung ergänzt wird (§ 19a UVPG). Diese Ergänzung 
erfolgt mit vorliegendem Umweltbericht sowie mit der für die genannten Planwerke durchge-
führten erweiterten Öffentlichkeitsbeteiligung.  

Aufgabe des Landschaftsplans zum Flächennutzungsplan bzw. des darin enthaltenen land-
schaftsplanerischen Entwicklungskonzeptes ist es, die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes, 
der Landschaftspflege und der Erholungsvorsorge für die Stadt Velburg zu konkretisieren. In 
diesem Sinne sind bei einer Realisierung der dort genannten Ziele und Maßnahmenvorschläge 
positive Wirkungen auf den Umweltzustand im Plangebiet zu erwarten. 

2. Beschreibung der Planung 

2.1 Inhalt und Ziele der Bauleitplanung 

Der bislang wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Velburg besteht aus den einzelnen Flä-
chennutzungsplänen der ehemaligen, vor der Gebietsreform, selbstständigen Gemeinden 
Günching, Oberwiesenacker sowie der Stadt Velburg.  

Die Flächennutzungspläne wurden 1976 genehmigt. Ein Landschaftsplan war nicht integriert. 
Seit dem wurden zahlreiche Deckblattänderungen durchgeführt. Aufgrund der veralteten 
vorbereitenden Bauleitplanung und über die Jahrzehnte geänderten wirtschaftlichen, sozia-
len, kulturellen und ökologischen Ziele hat sich die Stadt Velburg zur Aktualisierung der Flä-
chennutzungsplanstände beschlossen. Die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 
des Stadtgebietes Velburg beinhaltet nun auch einen integrierten Landschaftsplan. 

Die Fortschreibung beinhaltet u.a. eine flächige Anpassung aller Bestandsgebiete an die der-
zeitige Nutzung und aktuelle Baunutzungsverordnung sowie die Darstellung zukünftiger Ent-
wicklungsflächen im Zeitrahmen des FNP von 10-15 Jahren gem. des lokalen Bedarfs und 
Entwicklungsmöglichkeiten der Ortsteile.  

Die Entwicklungspotentiale sind flächenmäßig vorwiegend im Hauptort Velburg dargestellt, 
danach folgen die Ortsteile Günching, Deusmauer und Unterwiesenacker. Ein großes Gewer-
begebiet soll sich südlich von Velburg etablieren und das bestehende Gewerbegebiet südlich 
der Staatsstraße dort sinnvoll erweitern. Auch an der Staatsstraße zwischen Ober- und Un-
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terwiesenacker sollen sich großflächig neue Siedlungseinheiten über gemischte Bauflächen 
und Gewerbefläche ansiedeln. In Lengenfeld soll direkt an der Autobahn, lagegünstig eben-
falls ein kleines Gewerbe entwickelt werden. 

Baulückenschließungen und Ortsabrundungen erfolgen durch Ausweisung von gemischter Bau-
fläche und allgemeinen Wohngebieten in den weiteren Ortsteilen wie Oberweiling, Ram-
mersberg oder St. Colomann.   

Bei den verstreuten Einzelgehöften und Siedlungen im Außenbereich sind keine Bauflächen-
entwicklungen geplant. 

2.2 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Die gemeindliche Bauleit- und Landschaftsplanung ist im Baugesetzbuch und den Naturschutz-
gesetzen geregelt. Nach § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. 

Nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen (Planungshilfe für die Bauleitplanung der Obers-
ten Baubehörde) ist der Flächennutzungsplan auf den Bedarf auszurichten, der in einem Pla-
nungszeitraum von etwa 15 Jahren zu erwarten ist. Es wird eine Überprüfung der Plangrund-
lagen und gegebenenfalls eine Neuaufstellung ca. alle 15 Jahre empfohlen. Alternative 
Möglichkeiten bestehen nicht. 

Die größeren Wohnbauflächenpotentiale befinden sich sowohl am Hauptort als auch in den 
größeren Ortsteilen Günching, Deusmauer und Unterwiesenacker. Gemischte Bauflächen sind 
in fast jedem Ortsteil als Baulückenschließung und Ortsabrundung ausgewiesen. Sie schließen 
räumlich und erschließungstechnisch an die bestehenden Siedlungsstrukturen an und erweitern 
bzw. ergänzen diese bedarfsgerecht. Größere neu ausgewiesene gemischte Bauflächen be-
finden sich in Oberwiesenacker, Günching und Lengenfeld. 

Bei der Gewerbeflächenentwicklung bieten sich im Stadtgebiet zwei Hauptorte an - Velburg 
und Oberwiesenacker. Im Hauptort Velburg befinden sich am nördlichen Eingangsbereich 
sowie stadtmittig und im Süden, entlang der St 2220, bereits Gewerbestandorte. Diese Be-
reiche werden ergänzt bzw. Richtung Norden erweitert. Im Ortseingangsbereich bei Ober-
wiesenacker liegt an der St 2240 ein Gewerbegrundstück, welches aufgrund der Vorbelas-
tung und Lage für eine Gewerbeweiterentwicklung in Frage kam. Im Laufe des Verfahrens 
hat sich die Stadt für diese städtebauliche Entwicklungsmöglichkeit entschieden und schließlich 
eine größere gemischte Baufläche mit Anteil an Gewerbegebiet ausgewiesen. 

Im Vorentwurf des Flächennutzungsplanes wurden neben den bedarfsgerecht erforderlichen 
Entwicklungsflächen im Planungszeitraum von ca. 10-15 Jahren auch weitere darüber hinaus 
langfristige Entwicklungsoptionen als Alternative aufgezeigt. Im weiteren Verfahren wurde 
geprüft, ob einzelne der alternativen Planungsflächen weiterverfolgt werden konnten oder 
ob die dargestellten, alternativen Planungsflächen tatsächlich nur eine langfristige Entwick-
lung aufzeigten. Im vorliegenden Entwurf sind nun die Bauflächenentwicklungspotentiale dar-
gestellt, die gemäß Abwägungsprozess und Bedarfsanalyse seitens der Stadt eine passende 
städtebauliche Entwicklung für die nächsten 10 – 15 Jahre darstellen.  

3. Hinweise zur Methodik 

3.1 Räumliche und inhaltliche Abgrenzung 

Der räumliche Umfang umfasst das gesamte Stadtgebiet von Velburg. 

Für den bisherigen Flächennutzungsplan lag kein integrierter Landschaftsplan vor.  

In der vorliegenden Fortschreibung wird nun ein Landschaftsplans erarbeitet und in die Flä-
chennutzungsplanung integriert. Die Bestandsaufnahme und Bewertung des Landschaftsplanes 
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wird in einem eigenen Erläuterungsbericht des Landschaftsplanes sowie im Umweltbericht 
dargestellt (siehe hierzu Anlage 3 zum Flächennutzungsplan). 

Die Fachbehörden werden im Rahmen des frühzeitigen Verfahrens nach § 4 Abs. 1 BauGB 
aufgefordert, zum Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichts Stellung zu nehmen 
(Scopingverfahren). 

3.2 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung erforderlicher 
Informationen 

Keine. 

4. Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung 

Grundlage für die gemeindliche Bauleitplanung und Landschaftsplanung sind die gesetzlichen 
Vorgaben (Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Naturschutzgesetz), die Regionalpläne 
mit Landschaftsrahmenplänen, das Bayer. Landesentwicklungsprogramm sowie die natur-
schutzfachlichen Pläne und Programme wie das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) des 
Landkreises Neumarkt und die amtliche Biotopkartierung des Landesamtes für Umweltschutz 
sowie die bestehenden naturschutzfachlichen und städtebaulichen Planungen. 

Die genannten Vorgaben wurden bei Erstellung des Entwurfs ausgewertet und berücksichtigt. 

Es besteht eine Anpassungspflicht des Bauleitplans an die Ziele der Raumordnung gemäß § 1 
Abs. 4 BauGB. Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung und Landesplanung sind in Kapi-
tel 3 der Begründung zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes dargestellt. 

Grundlage Inhaltliche Vorgabe Berücksichtigung 

Umweltbezogene Ziele 
der Raumordnung nach 
§ 1 Abs. 4 BauGB i. V. m. 
§ 2 Abs. 2 Nr. 8 ROG 

Natur und Landschaft sind dau-
erhaft zu schützen, zu pflegen 
und zu entwickeln (...) 

Erstellung eines Landschaftsplanes parallel zur 
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, flä-
chige Bauflächenausweisungen auf landwirt-
schaftlicher Flur, Darstellung und Beschreibung 
von Pflegemaßnahmen und Ziele für Natur und 
Landschaft im Rahmen des Landschaftsplanes 

Bodenschutzklausel nach 
§ 1a Abs. 2 BauGB 

sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden, Verringerung der 
zusätzlichen Inanspruchnahme 
von Flächen für die bauliche 
Entwicklung 

Berücksichtigung in der Abwägung, Prüfung von 
Alternativen der Innenentwicklung, Orientierung 
der Entwicklungsflächen am Bedarf unter Berück-
sichtigung der Baulandreserven 

Naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung nach 
§ 1a Abs. 2 BauGB 

Eingriffsregelung ist auf die 
Schutzgüter nach BNatSchG 
anzuwenden für alle Fortschrei-
bungsflächen und nicht bebaute 
Flächen, für die kein verbindli-
cher Bauleitplan besteht 

Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung im Landschaftsplan, Ermittlung von 
Ausgleichsumfang und Ausgleichsmöglichkeiten  

 

Erhaltungsziele und 

Schutzzweck von Gebie-
ten gemeinschaftlicher 
Bedeutung i. S. d. § 1a 
Abs. 4 BauGB 

Vorabschätzung auf Eingriffs-

erheblichkeit des Bauleitplanes 
für die NATURA 2000-Gebiete 
innerhalb des Stadtgebietes   

Vorabschätzung im Rahmen des Landschaftspla-

nes, allgemeine Verträglichkeitsvorprüfung für 
bestehende FFH-/SPA-Gebiete 

 

Trennungsgrundsatz nach 
§ 50 BImSchG 

 

Regionalplan Regensburg, 
Fachliche Ziele Natur und 

Schädliche Umweltauswirkun-
gen sind auf ausschließlich oder 
überwiegend zum Wohnen 
dienende Gebiete sowie auf 
sonstige schutzbedürftige Ge-
biete zu vermeiden 

Prüfung des Trennungsgrundsatzes im Rahmen 
der Umweltprüfung, Schutzgut Mensch, keine 
Ausweisung von Bauflächen in unmittelbaren 
Umfeld des Truppenübungsplatzes Hohenfels 
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Landschaft 

(B II Ziele, Kap 1.4., S. 33) 

Im Bereich der Flugplätze und 
der militärischen Übungsgelän-
de, insbesondere des Bomben-
abwurfplatzes Siegenburg und 
des Truppenübungsplatzes 
Hohenfels, soll die Siedlungs-
entwicklung – vor allem die 
Ausweisung von Wohnbauflä-
chen – so ausgerichtet werden, 
dass von diesen Anlagen aus-
gehende Gefahren und Beläs-
tigungen für die Bevölkerung 
vermieden werden 

 

Regionalplan Regensburg, 
Fachliche Ziele Natur und 
Landschaft 

(B I Ziele, Kap I. 5., S. 30) 

Pflege und Verbesserung der 
stadtnahen Landschaft mit Orts- 
und Landschaftsbild, kleinklima-
tische Wirkung und die Erho-

lungswirksamkeit  

 

 

 

 

Keine Bauflächenausweisung innerhalb von erho-
lungsbedeutenden Freiräumen (Tal der Schwar-
zen Laber, Schlossberg bei Velburg, Hohlloch-
berg bei St. Wolfgang etc. ) und wertvollen 

Biotopbereichen,  Erstellung eines Landschafts-
planes parallel zur Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes, Berücksichtigung der fachlichen 
Ziele für das Tal der Schwarzen Laber und ihrer 
Nebengewässer, Erweiterung von Erholungsge-
bieten (Naturbad bei Altenveldorf), Darstellung 
von Schwerpunktgebieten für die Kulturland-
schaftspflege im Rahmen des Landschaftsplanes, 
Darstellung überörtlicher Rad- und Wanderwege 
sowie Freizeitnutzungen 

Regionalplan Regensburg, 
Fachliche Ziele Natur und 
Landschaft 

(B I Ziele, Kap I. 1, S. 26) 

Auf den Jurahochflächen soll 
darauf hingewirkt werden, dass 
durch eine stärkere Durchgrü-
nung die ökologische Vielfalt 
erhöht und das Landschaftsbild 
belebt wird, Flurdurchgrünung 

 

Berücksichtigung der fachlichen Ziele im Land-
schaftsplan, Darstellung der Bereiche im Rahmen 
des Landschaftsplanes, in denen die Mindestaus-
stattung an naturnahen Strukturen fachliche Wer-
te unterschreitet 

 

Regionalplan Regensburg, 
Fachliche Ziele Natur und 
Landschaft 

(B I Ziele, Kap I. 1., S. 26 
und Kap. 6, S. 31)  

 

 
Die Landschaft soll in allen 
Teilräumen der Region gepflegt 
und schonend genutzt werden, 
Pflege überregional bedeutsa-
mer Biotope (z.B. Trockenrasen 
und Wachholderheiden sollen 
erhalten werden) 

 

Berücksichtigung der fachlichen Ziele im Land-
schaftsplan, Darstellung von Schwerpunktgebiete 
für die Kulturlandschaftspflege, Mager- und 
Trockenlebensräume sowie Tal der Schwarzen 
Laber mit Zuflüsse im Rahmen des Landschafts-
planes, Darstellung von Schutzgebieten sowie 
Vorschläge zur Schutzgebietsausweisungen mit 
Erläuterung im Rahmen des Landschaftsplan 

 

Regionalplan Regensburg, 
Fachliche Ziele Natur und 
Landschaft 

(B I Ziele, Kap. I 2., S. 26 

sowie B II Ziele, Kap II 
1.3, S. 33) 

In den landschaftlichen Vorbe-
haltsgebieten Nr. 8 „Talberei-
che der Weißen und der 
Schwarzen Laber und des Lau-
terachtals“ und Nr. 12 „Kup-

penlandschaft der Mittleren 
Frankenalb“ kommt den Belan-
gen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege besonderes 
Gewicht zu, bzw. die Siedlungs-
tätigkeit vor allem auf das 
Landschaftsbild und den Natur-
haushalt, Erfordernisse der 
Erholung und des Fremdenver-
kehrs besonders Rücksicht ge-
nommen werden 

Berücksichtigung der fachlichen Ziele, Sicherung 
der Landschaftsqualitäten (Kulturlandschaft-
selemente, Steilhänge, Talräume, Geotope, etc.), 
Darstellung im Rahmen des Landschaftsplanes 
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Regionalplan Regensburg, 
Fachliche Ziele Natur und 
Landschaft 

(B I Ziele, Kap. I 6.3, S. 
31) 

Auf die Erhaltung des Grünlan-
danteils und des Kleinreliefs im 
engeren Überschwemmungsbe-
reich der Bäche und Flüsse soll 
hingewirkt werden, Auwälder 
und Auwaldreste insbesondere 
an der Donau, an Abens, Alt-
mühl, Großer Laber, Naab und 
Regen sollen erhalten und, wo 
notwendig und von den Stand-
ortvoraussetzungen möglich, 
ihre Rückführung in einen natur-
nahen Zustand unterstützt wer-
den 

Berücksichtigung der fachlichen Ziele im Rahmen 
des Landschaftsplan 

Regionalplan Regensburg, 
Fachliche Ziele Natur und 
Landschaft 

(B IV Ziele, Kap. 2.1.1, S. 
42) 

Teile des Stadtgebietes sind als 
Vorranggebiet für die Rohstoff-
sicherung ausgewiesen 

keine konkurrierenden Ausweisungen, Naturnahe 
Rekultivierung anstreben 

 

Wasserschutz Festgesetzes Überschwem-
mungsgebiet 

Keine Bauflächenausweisung im festgesetzten 
Überschwemmungsgebiet, Berücksichtigung im 
landschaftsplanerischen Konzept 

Weitere Umweltziele in 
Fachplänen 

Fachpläne nach Naturschutz-, 
Wasser-, Abfall- und Immissi-
onsschutzrecht 

Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen 
Schutzgebiete sowie der naturschutzfachlichen 
Programme und Pläne im Rahmen der Fortschrei-
bung des Landschaftsplanes 

Abfall- und Immissionsrechtliche Fachpläne sind 
im Stadtgebiet nicht bekannt 

Für die Schwarze Laber, Gewässer II. Ordnung 
liegt ein Gewässerentwicklungsplan aus dem 
Jahr 2006 vor, für den Oberlauf der Schwarzen 
Laber, Mühlbach, Frauenbach und Waldhauser 
Bach liegt eine Maßnahmenprogramm des LBV 
Neumarkt vor, die generellen Ziele wurden auf-
genommen und im Bericht des Landschaftsplanes 
aufgeführt  

5. Bestandsaufnahme – derzeitiger Umweltzustand im Gesamtge-
biet 

5.1 Schutzgut Mensch 

Das Stadtgebiet ist durch den Fluss Schwarze Laber, strukturreichen landwirtschaftlich- und 
forstwirtschaftlichen Kulturlandschaft mit vorwiegend kompakten Siedlungseinheiten geprägt.  

Vorbelastungen bestehen durch die zur Laber parallel verlaufende Bundesautobahn A3 Re-
gensburg-Nürnberg von Süd nach Nord, weitere zerstreut durch das Stadtgebiet laufende 
Verkehrswege -Kreis- und Staatsstraßen sowie Freiflächenphotovoltaikanlagen und mehrere 
Windkraftanlagen.  

Im direkten Wirkungsbereich der genannten klassifizierten Straßen liegen die Bauflächenpo-
tentiale von Velburg, Altenveldorf, Lengenfeld, Deusmauer, Oberwiesenacker, St. Colomann, 
Reichertswinn, Prösndorf und Reichertswinn. 

Derzeit ist keine schalltechnische Voruntersuchung geplant, da im Rahmen der Flächennut-
zungsplanaufstellung nicht konkret erkennbar ist, dass die Bauflächenentwicklungen an schall-
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technischen Hürden scheitern würden. Dies ist auf nachfolgender verbindliche Ebene der Bau-
leitplanung zweckmäßiger. 

Belastungen durch Industrieflächen bestehen nicht, da diese im Stadtgebiet nicht vorhanden 
sind. Bei den gewerblichen Flächen handelt es sich um Gewerbegebiete, bei den neuausge-
wiesenen gewerblichen Flächen ebenfalls um Gewerbegebiete bzw. nutzungsbeschränkte 
Gewerbegebiete. Die Ansiedlung von Vorhaben/Betrieben richtet sich somit nach § 15 
BauNVO.   

Belastungen durch Lärm-, Staub- oder Geruchsemissionen, Erschütterungen oder sonstige kon-
fliktträchtige Emissionen zu schutzwürdigen Flächen, die vorwiegend dem Wohnen dienen, 
können allgemein nicht ausgeschlossen werden.  

Daneben sind zahlreiche Klein-Gewerbebetriebe in den gemischten Bauflächen vorhanden 
und in die Siedlungseinheiten integriert, so dass je nach Betrieb (z.B. Landwirtschaft, Hotel) 
und Gewerbe (z.B. KfZ-Werkstatt, Steinmetz, Zimmerer) entsprechende Vorbelastungen be-
reits im gesetzlichen Rahmen vorhanden sind.  

An die bestehenden Sportanlagen (z.B. in Velburg, Altenveldorf, Günching und Velburg) 
grenzen Wohn- und gemischte Bauflächen an. In Günching grenzt eine neu dargestellte 
Sportanlage – Bolzplatz- an Wohnbauflächen an, so dass mögliche Auswirkungen durch die 
Sportanlagennutzung zu erwarten sind. 

Als weitere Belastung können die vorhandenen Stromfreileitungen (unter 110kV) im Stadtge-
biet genannt werden, die, wie Verkehrsanlagen, unterschiedlich auf die Gesundheit und Erho-
lung wirken können. Angaben zu elektromagnetischen Feldern und Messungen der zulässigen 
Grenzwerte gem. BImSchV liegen nicht vor.  

Immissionsschutztechnisch genehmigungspflichtige Anlagen sind durch den Steinbruch bei Un-
terweickenhof und ein Erd-/Bauschuttzwischenlager bei Deusmauer sowie die landwirtschaftli-
che Trocknungsanlage bei Harenzhofen bekannt. 

Grundsätzlich besitzen die siedlungsnahen Freiräume, wie Wiesen, Felder, Wälder, Hänge 
mit Trocken- und Magerrasen und besonders die Laber- und Frauenbachaue eine sehr hohe 
Bedeutung für die Wohnumfeld- und Freiraumfunktion. Die unterschiedliche Abfolge genann-
ter Freiräume bietet neben stark bis flach bewegtem Relief ein abwechslungsreiches ländlich 
geprägtes Landschaftsbild mit hervorragender Erholungsfunktion. Der Facettenreichtum der 
Landschaft entlang der Täler und die ausgedehnten Waldflächen sind für die Erholungsnut-
zung von erhöhter Bedeutung. 

5.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Im Rahmen der Landschaftsplanung erfolgte keine Bestandsaufnahme der Tier- und Pflan-
zenwelt. Es werden die bestehenden Fachkonzepte, insbesondere die  amtliche Biotopkartie-
rung, Artenschutzkartierung, das Arten- und Biotopschutzprogramm und die Unterlagen zu 
den naturschutzrechtlichen Schutzgebieten im weiteren Verfahren weiter ausgewertet und im 
Rahmen des Landschaftsplanes ergänzt.  

Angaben auf das aktuelle Vorkommen seltener oder bedrohter Tier- oder Pflanzenarte, spe-
ziell Vogelarten, im Umfeld von Bauflächenpotentialen liegen derzeit nicht vor. 

Aufgrund der abwechslungs- und strukturreichen bewegten Kulturlandschaft um Velburg und 
der geologischen Ausgangssituation liegen zahlreiche besondere Biotoptypen mit entspre-
chendem Artenspektrum vor. Der Talraum der Schwarzen Laber mit Nebengewässer mit be-
gleitenden feucht-nassen Grünland, Niedermoorresten, Auwald- und Bruchwaldrelikten, die 
begleitenden steilen Leiten mit Trocken- und Magerrasen sowie Quellbereiche, den Trocken-
rasen auf den Hochflächen, Kuppen und Hängen der Frankenalb mit offenen Felsbereiche,  
wärmeliebenden Rasen- und Saumbereiche, Höhlen, strukturreiche lichte wärmeliebende 
Laubwaldflächen, reich strukturierte Landschaft mit typischen Kulturlandschafts-Elementen wie 



Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Stadt Velburg 
Entwurf Umweltbericht in der Fassung vom 09.05.2019 

 Seite 9 von 62  

 

Hecken, Streuobst, Ranken, Dolinen, Felsenkeller, Feldgehölzen, Rainen oder Lesesteinriegeln. 
Auch der Steinbruch bei Unterweickenhof bietet gefährderten Arten (z.B. für Knoblauchkröte, 
Kreuzkröte, Zauneidechse) einen wichtigen und letzten Lebensraum.  

Der Truppenübungsübungsplatz „Hohenfels“ im Osten des Stadtgebietes bietet durch seine 
militärische Nutzung eine besondere und reichstrukturierte Landschaft mit komplexen Lebens-
raumtypen und entsprechendem Artenspektrum. 

Besonderes Merkmal in Velburg ist die direkte Verzahnung zwischen Feucht- und Trockenbio-
topkomplexen über das Tal der Schwarzen Laber und deren Leiten. 

5.3 Schutzgut Fläche und Boden 

Geologisch kennzeichnend sind die wasserdurchlässigen Gesteine der oberen Juraformation, 
des Weißen Jura (Malm). Durch das karstige Ausgangsgestein finden sich zahlreiche Höhlen 
und Dolinen, Trichter im Boden, die von Höhleneinstürzen herrühren. 

Für die Potentialflächen erfolgte eine Auswertung der vorliegenden Fachgrundlagen, insbe-
sondere der geologischen Karte und der Bodenschätzung. Eine Übersichtsbodenkarte liegt 
dem Planverfasser für das Stadtgebiet nicht vor.  

Zur Erosionsproblematik erfolgte eine Auswertung der Geländedaten im Abgleich mit den 
Bodendaten. Angaben über Altlastenverdachtsflächen liegen durch das Landratsamt Neu-
markt vor und sind am Plan dargestellt. Die dargestellten Potentialflächen sind hiervon nicht 
betroffen. 

5.4 Schutzgut Wasser 

Größtes Fließgewässer im Stadtgebiet ist die Schwarze Laber mit Nebengewässern. Das 
nächstgrößere Fließgewässer ist im Südosten der Frauenbach, der nördlich von Velburg ent-
springt und bei der Haumühle in die Schwarze Laber mündet. 

Aufgrund der wasserdurchlässigen Gesteine der oberen Juraformation ist die mittlere von 
Gewässerarmut gekennzeichnet. Quellen treten aufgrund des gut drainierenden Untergrun-
des erst an den tief eingeschnittenen Seitentälern auf. Früher wurden zahlreiche Weiher oder 
Tümpel, sogenannte "Hüllen", zur Gewinnung von Brauchwasser, als Löschteiche oder als Vieh-
tränke angelegt. Diese landschaftstypischen aquatisch bedeutsamen Gewässerlebensräume 
fielen jedoch meist dem Landschaftswandel zum Opfer. Die noch vorhandenen Stillgewässer 
sind nun privat genutzte (Fisch-)Weiher und Teiche und finden sich zerstreut im Stadtgebiet.  

Im Stadtgebiet Velburg liegen insgesamt vier festgesetzte Wasserschutzgebiete. Diese sind 
nachrichtlich mit entsprechender Zonenangabe gem. der Wasserschutzgebietsverordnungen in 
die Planzeichnung aufgenommen. Sie liegen bei Lengenfeld, Deusmauer, Richthofen und Al-
bertshofen.  

5.5 Schutzgut Klima und Luft 

Eine erhebliche Belastung durch einen Wirkraum wie Ballungsraum besteht nicht, da sich das 
Stadtgebiet im ländlichen Raum und zudem in direkter Nähe zu Waldflächen und Flüsse und 
Bäche befindet und daher gut durchlüftet ist.   

Kaltluftproduktionsflächen finden sich überall im Stadtgebiet reichlich durch die offenen 
landwirtschaftlichen Flächen. Große zusammenhängende Frischluftproduktionsgebiete finden 
sich durch die Waldgebiete wider.  

Die Kalt- und Frischluft sammelt sich je nach topographischer Ausbildung in Senken und Täler 
und fließt allgemein in die größeren Trockentäler oder den Talräume der einzelnen Fließge-
wässer ab. 

Die größeren Fließgewässer und Trockentäler als offene Schneise sorgen, welche typisch für 
den Oberpfälzer Jura sind, für den klimatischen und lufthygienischen Ausgleich. Diese haben 
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für den Luftaustausch/Luftreinhaltung als großflächige Kalt- und Frischluftsammelgebiete eine 
erhöhte Bedeutung.  

Angaben über Vorbelastungsuntersuchungen liegen nicht vor. Es bestehen allgemeine gering-
fügige Vorbelastungen durch die Verkehrswege (Kreis, Staatstraßen sowie die Autobahn A3) 
und durch den Steinbruch bei Unterwiesenacker oder der ortsüblichen landwirtschaftlichen 
Nutzung. 

5.6 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 

Das Stadtgebiet Velburg liegt landschaftlich reizvoll im Oberpfälzer Jura, das sich durch ein 
bewegtes Relief, strukturreich gegliederte Landschaften und vor allem den bewaldeten hohen 
Dolomitkuppen kennzeichnet. Die Schwarze Laber als prägender Fluss fließt in einem vom 
Niedermoor und Grünland geprägten Talraum durch das Stadtgebiet.  

Vor allem die Mittelgebirgslandschaft im östlichen Stadtgebiet wirkt durch fehlende Vorbe-
lastungen fast unberührt und sehr ländlich. Hier liegt auch der Truppenübungsübungsplatz 
„Hohenfels“  und bietet durch seine militärische Nutzung eine besondere und reichstrukturierte 
„konservierte“ Landschaft. 

Im westlichen Stadtgebiet nehmen die Vorbelastungen für das Landschaftsbild zu und die 
landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie Forstflächen werden monotoner und weitläufiger. Hier 
prägen vor allem viele Windkraftanlagen das Landschaftsbild.  

Das Stadtgebiet ist durch die stark frequentierte Bundesautobahn A3 Regensburg-Nürnberg 
mit zwei begleitenden Freiflächenphotovoltaikanlagen und mehreren Windkraftanlagen im 
Westen technisch vorbelastet. Kreis- und Staatsstraßen sowie Stromfreileitungen (nur unter 
110kV) wirken nur geringfügig vorbelastend. Aufgrund der vielfältigen Abfolge unterschied-
lich großer Freiräume mit hügeligen und welligen Relief und verschiedensten Landschaftsele-
menten kann das Landschaftsbild als nur gering vorbelastet eingestuft werden. 

Großflächige, erheblich wirksame Gewerbe- oder Industriebauten existieren im gesamten 
Stadtgebiet bisher nicht. Die großflächigen Gewerblichen Flächen in Velburg liegen zusam-
menhängend im Ortsbereich, so dass sie mit dem Ort selbst wahrgenommen werden. 

Die Einbindung der Ortsteile in die Landschaft ist aufgrund der unterschiedlichen Siedlungs-
strukturen und topographischen Lage uneinheitlich. Von Bedeutung für das Landschaftsbild 
sind die exponierten Ortslagen von Habsberg, Ober- und Unterwiesenackern, Oberweicken-
hof, Lengenfeld, Rammersberg, Finster- und Oberweiling und Velburg auf den Kuppen, Hoch-
flächen und Hängen der Frankenalb. Für die Erlebbarkeit des Tals der Schwarzen Laber so-
wie des Frauenbaches sind besonders die Orte Deusmauer, Lengenfeld, Vogelbrunn, Finster- 
und Oberweiling, Hollerstetten, Altenveldorf und Velburg sowie die Mühlen entlang der ge-
nannten Gewässer von erhöhter Bedeutung. 

Als wichtige Orientierung dienen die Blickbezüge zu den ansteigenden, bewaldeten, teilweise 
mit Burgruinen und Kirchen gekrönten Dolomitkuppen sowie an deren Ausläufern die teils stei-
len offenen Mager- und Trockenrasenhänge. Der Talraum der Schwarzen Laber mit zusam-
menhängenden ausgedehnten Grünlandflächen, dem Deusmauer Moor, Au- und Bruchwaldre-
likten sowie tief eingeschnittenen Seitentälern und den begleitenden steilen mageren und teils 
felsigen Leiten ist landesweit bedeutsam und sowohl für das Landschaftsbild als auch für die 
Erholungsnutzug von großer Bedeutung im Stadtgebiet. 

5.7 Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

Die Bau- und Bodendenkmäler sind in der Planzeichnung dargestellt und werden im Anhang 
des Flächennutzungsplans in einer Liste zusammengefasst, aufgeführt und kurz, gem. der be-
zogenen Daten vom Bay. Landesamt für Denkmalpflege, beschrieben. Zahlreiche besondere 
geologische und kulturhistorische Sonderformen finden sich in Velburg durch Höhlen (z.B. 
Tropfsteinhöhle), Dolinen, Felsenkeller, Niedermoore mit Au- und Bruchwaldresten, Geotope, 
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Mühlen, durch Schafbeweidung offen gehaltene Mager- und Trockenhänge – Triftwegesys-
teme, künstlich angelegte Weiher/Tümpel sog. „Hüllen“ aufgrund der Gewässerarmut auf 
den Hochflächen.  

5.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Eine über die genannten Aspekte hinausgehende Beachtlichkeit ist nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht anzunehmen. 

Die Teilkomponenten eines Landschaftshaushaltes stehen in äußerst komplexen Wechselbe-
ziehungen zueinander, die sich praktisch nur mit großem Aufwand eingehender analysieren 
lassen. Meist werden zumindest solche Teilaspekte aufgegriffen, die wegen ihrer Dimension 
eine besondere Bedeutung erlangen. Deshalb sollen hier beispielsweise nicht die direkten und 
indirekten Auswirkungen von temporären Flächeninanspruchnahmen bzw. des Verkehrs von 
Baufahrzeugen auf den Bodentyp, die Vegetation, den örtlichen Bodenwasserhaushalt, im 
Boden befindliche Kleinorganismen oder das Mikroklima beurteilt werden. 

Letztlich bestehen zwischen den abiotischen und biotischen Ressourcen und auch gegenüber 
weiteren Schutz- und Sachgütern hinsichtlich Beeinträchtigungen oder partiell auch positiver 
Effekte durch die Bauleitplanung keine besonderen bzw. anderen Wirkungsketten, als sie 
meist nicht schon grundsätzlich im Rahmen von Eingriffen in die Landschaft bekannt sind. 

Die prägnanteste funktionale Verbindung gibt es bei den Schutzgütern Landschaftsbild und 
Mensch (Leben/Gesundheit/Wohlbefinden mit Thematik Freizeit/Erholung). Hier gilt zu be-
achten, dass das Landschaftsbild kein Systemelement des Naturhaushaltes ist, sondern eine 
subjektive Projektion des Menschen, auch wenn Teilkomponenten wie die Topographie und 
Struktur einer Landschaft objektiv beschrieben werden können. Wertungen eines Landschafts-
bildes unterliegen über einen gewissen Zeitraum auch einem gesellschaftlichen Wandel.  

Bei der Bauleitplanung kann davon ausgegangen werden, dass es durch Wechselwirkungen 
nicht zu zusätzlichen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes kommt, 
die nicht bereits über die Betrachtung der einzelnen Schutzgüter mit abgebildet sind.  

6. Beschreibung der Umweltauswirkungen des Flächennutzungs-
planes mit integriertem Landschaftsplan 

6.1 Siedlungsentwicklung 

Nachstehend sind die Siedlungsstandorte bewertet, die im Flächennutzungsplan für die Sied-
lungsentwicklung innerhalb eines Ortsteiles vorgesehen sind. Es werden nur die neuen Potenti-
alflächen bewertet, die für den Planungszeitraum von 10-15 Jahren vorgesehen sind. Die 
langfristig dargestellten Entwicklungsflächen dienen in dem vorliegenden Flächennutzungspla-
nentwurfes als Alternativflächen und informative Darstellung der Ortsentwicklungsmöglichkei-
ten über einen längeren Zeitraum (mehr als 15 Jahre) hinweg. Im weiteren Verfahren werden 
die noch dargestellten langfristigen Siedlungsentwicklungen entfallen und nur gem. der Be-
darfsanalyse berechneten Entwicklungspotentiale dargestellt und ausgewiesen und nachfol-
gend entsprechend dem tabellarischen System bewertet. Die Tabellen enthalten jeweils die 
Schutzgüter, die Wertstufe und eine Erläuterung der Bewertung. Diese Erläuterung fasst die 
Ergebnisse der Bestandsaufnahme zusammen und führt zusätzliche Detailinformationen an. 
Weiterhin werden die darstellbaren Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt, sofern sie in die 
Bewertung der Auswirkungen eingeflossen sind. 

Die Auswirkungsstufen werden analog zum Leitfaden zur Umweltprüfung in der Bauleitpla-
nung, ergänzte Fassung der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des In-
nern, folgendermaßen beschrieben:  
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Stufe der 

Beeinträchtigung 
Umweltauswirkungen 

N Keine Auswirkungen, Belange des Schutzgutes sind nicht berührt oder 
werden nicht beeinträchtigt 

1 Sehr geringe Auswirkungen sind vorhanden, und/oder sehr gering 

 das Schutzgut weist eine besonders geringe Empfindlich-
keit/Erheblichkeit auf oder 

 vorhandene geringe Auswirkungen können durch Maßnahmen 
zur Vermeidung und Verringerung reduziert werden 

2 Geringe Auswirkungen sind vorhanden, und/oder geringe Erheblich-
keit 

 das Schutzgut weist eine geringe Empfindlichkeit auf oder  

 vorhandene mittelschwere Auswirkungen können durch Maßnah-
men zur Vermeidung und Verringerung vermindert werden 

3 Mittelschwere Auswirkungen sind vorhanden, und/oder mittlere Er-
heblichkeit  

 Umweltauswirkungen hoher Erheblichkeit werden durch Maß-
nahmen zur Vermeidung und Verringerung deutlich reduziert 

4 Hohe Auswirkungen sind vorhanden, oder hohe Erheblichkeit  

 Umweltauswirkungen sehr hoher Erheblichkeit werden durch 
Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung deutlich redu-
ziert 

5 Sehr hohe Auswirkungen sind vorhanden, oder sehr hohe Erheblichkeit 

 die Auswirkungen können durch Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verringerung nicht oder nur unwesentlich reduziert werden 
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Nr. 1 – Velburg 

Wohnbaufläche mit 6,73 ha 

Grünfläche mit 9,66 ha 

Gemeinbedarfsfläche 1,55 ha 

Gewerbegebiete mit 12,63 ha 

Sondergebiet mit 0,29 ha 

Schutzgut Auswirkg.-
stufe 

Erläuterungen 

Mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Mensch, Bevölkerung, 
Gesundheit 

3 Parzellen im Anschluss an Siedlungseinheiten (Gewerbe, Wohnen, 
Schule, Bauhof und Grünflächen), Hecken, Landwirtschafts- und 
Waldflächen, Baulückenschließung innerhalb des Stadtkernes, Ge-

werbeflächen sinnvoll gem. Trennungsgrundsatz § 50 BImSchG am 
Ortsrand bzw. entlang von überörtlichen Straßen angegliedert, hier 
Wirkbereich der Straßen (Landschaftsbild und Bauver-
bot/Baubeschränkungszone) sowie Immissionsschutz (BImSchV) zur 
angrenzenden Wohnbauflächen beachten, ggf. im Bebauungsplan-
verfahren aktive und passive Schallschutzmaßnahmen notwendig, 
Flächen ohne besondere Erholungsbedeutung, Flurwege als Spazier-
wege genutzt, Vorbelastung durch landwirtschaftliche Emissionen, 
Gewerbe sowie Autoverkehr 

Tiere und Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

2-3 Im Umfeld und angrenzend intensiv landwirtschaftliche Flächen, He-
cken (Biotope), Waldflächen oder Siedlungsflächen, Wohngebiete 
mit unterschiedlich ausgeprägten Gärten und Gehölze, aktuelle 
bedeutsame Artenvorkommen derzeit nicht bekannt, jedoch auf dem 
Schlossberg von Velburg und in den umliegenden Waldflächen mög-
lich (z.B. Fledermäuse), notwendige Ausgleichsflächen durch die 
Eingriff der Ausweisungen im direkten Anschluss durchführen, z.B. 
Entwicklung des Waldrandes, Ersatzpflanzungen, Erhalt der Hecken-
struktur ist anzustreben, im Bebauungsplanverfahren artenschutz-
rechtliche Belange in Hinblick auf feld- und gehölzgebundene bzw. 
Waldarten überprüfen, Heckenstrukturen und Gehölze auf Bebau-
ungsplanebene integrieren und erhalten, grundsätzlich wirken bereits 
anthropogene Einflüsse auf die Habitate, FFH-Gebiet „Schloßberg, 
Wolfgangshöhle und Hohllochberggruppe bei Vel-
burg (DE6736301.02 und .01)“ am Schlossberg von Velburg aus-
gewiesen, derzeit keine bestandsgefährdeten Auswirkungen zu 
erwarten, ggf. Magerrasenstandorte oder Waldränder naturnah 
erweitern (z.B. über Ausgleich), wenn möglich zu Biotopstrukturen 
Puffer einhalten 
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Fläche und Boden 3 Unversiegelte freie Parzellen, vorwiegend landwirtschaftlich ge-
prägt, z.T. Dauerbewuchs durch Grünland, geologischen Untergrund 
bildet der Malmkalk (weiße Jura)1, geringe bis mittlere Ertragsfä-
higkeit, Bodenart: sandiger Lehm bis Lehm2, Bodeneigenschaften 
durch zu erwartende Versiegelung gehen verloren bzw. werden 
beeinträchtigt, Eintrag von Schadstoffen grundsätzlich nicht auszu-
schließen, Oberbodenschutz (Humus abtragen, getrennt lagern, 
Wiedereinbau, Empfehlung der DIN 19371, Bodenmieten nicht be-
fahren und ggf. begrünen, überschüssiges Oberbodenmaterial gem. 
§ 12 BBodenSchV verwerten) als Vermeidungsmaßnahme auf nach-
folgender Bebauungsplanebene beachten, durch Mindestbegrün-
dung, max. Grundflächenzahl, gestalterische Vorgaben von nicht 
befestigten bzw. nicht überbauten Flächen, Beschränkungen zu Auf-
schüttungen und Abgrabungen etc. kann der Eingriff verringert wer-
den - auf Bebauungsplanebene festsetzen 

Wasser 2-3 Fließgewässer „Frauenbach“ im Ortskern vorhanden, kein festge-
setztes Überschwemmungs- oder Trinkwasserschutzgebiet, jedoch 
wassersensible Bereiche, ausreichenden Abstand für Bestandssiche-
rung beachten, Wasserhaushalt sichern, auf ausreichende Vorreini-
gung bei Niederschlagswasserbeseitigung achten, bei  unterirdischen 
Bauwerken Auswirkung auf Grundwasserstrom berücksichtigen, aner-
kannten Regeln der Technik sind zu beachten, Grundwasserflurab-
stand unterschiedlich, ausreichend Fläche für Entwässerungsmaßnah-
men auf Bebauungsplanebene dimensionieren und festsetzen 

Klima und Luft 2-3 Vorbelastungen durch Straßen und Gewerbe (anlagenspezifisch) 
sowie durch Bebauung (Heizung), ggf. Erhöhung des Verkehrsauf-
kommen, zusätzliche Erwärmungen bei Versiegelung und Bebauung 
lokal zu erwarten, Veränderung der Flurwinde, freie Parzellen mit 
lokaler kleinklimatischer Bedeutung als Kaltluftproduktionsflächen mit 
Siedlungsbezug, Schaffung von klimafördernden Strukturen wie einer 
Ortsrandeingrünung, Erhalt der bestehenden Gehölzflächen oder 
Festsetzung einer  Mindestbegrünung auf Bebauungsplanebene 

Landschafts- und 

Ortsbild 

1-4 Leichte bis mäßige Hanglage, z.T. Baulückenschließung, Vorbelas-
tung durch Gewerbe und überörtliche Straßen, bestehende Ortsrän-
der uneinheitlich, optische Veränderungen bei Realisierung, wichtige 
Blickbeziehungen zum Schlossberg, Herz-Jesu-Berg, Sperlasberg und 
Hohllochberg, Richtung Norden Fernwirkung aufgrund freier land-
wirtschaftlicher Flur, Bauflächenpotentiale werden mit der bestehen-
den Siedlung wahrgenommen, land- und forstwirtschaftlich gepräg-
tes Umfeld, Randeingrünung an den neu entstehenden Ortsrändern 
anstreben, im Bebauungsplanverfahren typische Gebäudegestaltun-
gen (Höhe, Dachformen, Dachfarben etc.) festsetzen, so dass Cha-
rakter des Ortsbildes erhalten bleibt 

 

 

 

                                            
1 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Geologische Karte Bayern M 1:500.000, Haupteinheiten 
2 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Bodenschätzung 
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Kultur- und sonstige 
Sachgüter 

N-2 Bodendenkmal im südlichen Gewerbegebiet an der St 2220 vor-
handen, in den übrigen Potentialflächen nicht3,, Blickbeziehungen zu 
Baudenkmälern/landschaftsprägende Baudenkmäler (wie Ruine auf 
dem Schlossberg oder die Herz-Jesu-Berg-Kirche)vorhanden, DSchG 
ist zu beachten, Voruntersuchung aufgrund der Siedlungsgunst von 
Velburg angeraten, keine erhebliche Beeinträchtigung der Bau-
denkmäler zu erwarten, da die Bauflächen im Zusammenhang mit 
der bestehenden Siedlung wahrgenommen werden und diese Sied-
lungsstrukturen ergänzen, im Bebauungsplanverfahren typische Ge-
bäudegestaltungen (Höhe, Dachformen, Dachfarben etc.) festsetzen, 
so dass Charakter des Ortsbildes erhalten bleibt, ggf. Blickfenster zu 
Baudenkmälern freihalten 

 

   

 

Ausschnitt Entwurf Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Ausschnitt Velburg- Süd, o.M. 

                                            
3 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Denkmal-Daten (BLfD) 
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Ausschnitt Entwurf Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Ausschnitt Velburg- Nord, 
o.M. 
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Nr. 2 – St. Colomann 

Gemischte Bauflächen mit 0,52 ha 

Schutzgut Auswirkg.-
stufe 

Erläuterungen 

Mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Mensch, Bevölkerung, 
Gesundheit 

2-3 Flächen im direkten Anschluss an Wohnbau- und Landwirtschaftlichen 
Flächen, Baulückenschließung innerhalb des Ortsteiles, westliche 
Potentialfläche im Wirkbereich der überörtlichen Straßen, hier 
Wirkbereich der Straßen (Bauverbots-/Baubeschränkungszone) und 
Immissionsschutz (BImSchV) zur angrenzenden Wohnbauflächen be-
achten, ggf. im Bebauungsplanverfahren aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen notwendig, Flächen ohne besondere Erholungsbe-
deutung, Flurwege als Spazierwege genutzt, Vorbelastung durch 
landwirtschaftliche Emissionen (Landwirte), Klein-Gewerbe sowie 
Autoverkehr, ggf. Einwirkbereich von Truppenübungsplatz Hohenfels 

prüfen (Immissionsschutz (BImSchV) beachten) 

Tiere und Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

2 Intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen (Grünland), im Anschluss 
Wohngebäude/Landwirtschaftliche Gebäude mit Gärten (unter-
schiedlich ausgeprägte Ziergehölze), Straßen und Ackerflächen,  
nennenswerten Artenvorkommen derzeit nicht bekannt, vorwiegend 
mit weit verbreitenden ungefährdeten (Vogel-)arten zu rechnen, 
grundsätzlich wirken bereits anthropogene Einflüsse auf die Habita-
te, im Bebauungsplanverfahren artenschutzrechtliche Belange in 
Hinblick auf gehölzgebundene Arten,  sowie der Ackerflur überprü-
fen, 

Fläche und Boden 3 Anthropogen überprägter Boden durch landwirtschaftliche Nutzung, 
Dauerbewuchs durch Grünland, unversiegelte freie Parzellen, geolo-
gischen Untergrund bildet der Malmkalk (weiße Jura)4, mittlere 
Ertragsfähigkeit, Bodenart: Lehm5, Bodeneigenschaften durch zu 
erwartende Versiegelung gehen verloren bzw. werden beeinträch-
tigt, Eintrag von Schadstoffen grundsätzlich nicht auszuschließen, 
Oberbodenschutz (Humus abtragen, getrennt lagern, Wiedereinbau, 
Empfehlung der DIN 19371, Bodenmieten nicht befahren und ggf. 
begrünen, überschüssiges Oberbodenmaterial gem. § 12 BBo-
denSchV verwerten) als Vermeidungsmaßnahme auf nachfolgender 
Bebauungsplanebene beachten, durch Mindestbegründung, max. 
Grundflächenzahl, gestalterische Vorgaben von nicht befestigten 
bzw. nicht überbauten Flächen, Beschränkungen zu Aufschüttungen 
und Abgrabungen etc. kann der Eingriff verringert werden - auf 
Bebauungsplanebene festsetzen, 

Wasser 2 Gewässer nicht vorhanden, kein festgesetztes Überschwemmungs- 
oder Trinkwasserschutzgebiet, kein wassersensible Bereiche, auf 
ausreichende Vorreinigung bei Niederschlagswasserbeseitigung 
achten, bei  unterirdischen Bauwerken Auswirkung auf Grundwasser-
strom berücksichtigen, anerkannten Regeln der Technik sind zu be-
achten, Grundwasserflurabstand nicht bekannt, ausreichend Fläche 
für Entwässerungsmaßnahmen auf Bebauungsplanebene dimensio-

nieren und festsetzen, 

                                            
4 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Geologische Karte Bayern M 1:500.000, Haupteinheiten 
5 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Bodenschätzung 
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Klima und Luft 2 Ortsrandlage mit freiem Luftaustausch, gute Durchlüftung, keine 
erhöhte kleinklimatische Bedeutung, Vorbelastungen durch Straßen 
und Landwirtschaft (anlagenspezifisch) sowie durch Bebauung (Hei-
zung), Keine erhebliche Erhöhung des Verkehrsaufkommen, zusätzli-
che Erwärmungen bei Versiegelung und Bebauung lokal zu erwarten, 
Veränderung der Flurwinde gem. Bebauung zu erwarten, Schaffung 
von klimafördernden Strukturen wie einer Ortsrandeingrünung, Fest-
setzung einer  Mindestbegrünung auf Bebauungsplanebene 

Landschafts- und Orts-
bild 

2 Ortsrandlage, Baulückenschließung, durch Gehölze und umliegende 
Gebäude wird Sichtbeziehung unterbrochen, keine Fernwirkung 
Richtung Norden und Osten wegen Wald- und Siedlungsfläche, die 
Bauparzellen  werden nur mit der bestehenden Siedlung wahrge-
nommen, landwirtschaftlich geprägtes Umfeld, Randeingrünung an-
streben, Randeingrünung an den neu entstehenden Ortsrändern 
anstreben, im Bebauungsplanverfahren typische Gebäudegestaltun-
gen (Höhe, Dachformen, Dachfarben etc.) festsetzen, so dass Cha-
rakter des Ortsbildes erhalten bleibt, 

Ortsbild N-1 Keine Bau- und Bodendenkmäler innerhalb der Planungsfläche, 
Boden- und Bauddenkmal  östlich durch Kapelle „Kath. Filialkirche St. 
Kolomann - D-3-73-167-112“ vorhanden,6 keine Auswirkung auf 
das Denkmal, da bereits in Siedlungsfläche eingebettet, Keine Aus-
wirkung auf die König-Otto-Tropfsteinhöhle im Norden, ggf. DSchG 
ist zu beachten, Voruntersuchung aufgrund der Siedlungsgunst ange-
raten, keine erhebliche Beeinträchtigung, im Bebauungsplanverfah-
ren typische Gebäudegestaltungen (Höhe, Dachformen, Dachfarben 
etc.) festsetzen, so dass Charakter des Ortsbildes erhalten bleibt,  

 

 

Ausschnitt Entwurf Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Ausschnitt St. Colomann, o.M. 

 
  

                                            
6 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Denkmal-Daten (BLfD) 
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Nr. 3 – Ronsolden 

Gemischte Bauflächen mit 1,27 ha 

Schutzgut Auswirkg.-
stufe 

Erläuterungen 

Mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Mensch, Bevölkerung, 
Gesundheit 

1-2 Flächen im direkten Anschluss an Siedlungsflächen, Baulückenschlie-
ßung/Ortsrandabrundung bei Ronsolden, freie Lage in landwirt-
schaftlich geprägter Flur, Flächen ohne besondere Erholungsbedeu-
tung, Flurwege als Spazierwege genutzt, Vorbelastung durch land-
wirtschaftliche Emissionen, Immissionsschutz (BImSchV) zur östlich ver-
laufenden Staatsstraße beachten, ggf. im Bebauungsplanverfahren 
aktive und passive Schallschutzmaßnahmen notwendig, Wirkbereich 
beachten, Vorbelastung durch landwirtschaftliche Emissionen (Land-
wirte), Klein-Gewerbe sowie Autoverkehr 

Tiere und Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

2-3 Intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen (Grünland, Acker), im 
Anschluss Wohngebäude mit Gärten (unterschiedlich ausgeprägte 
Ziergehölze) sowie landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Flä-
chen in der Umgebung, nennenswerten Artenvorkommen derzeit nicht 
bekannt, vorwiegend mit weit verbreitenden ungefährdeten (Vogel-) 
arten im Bereich Ronsolden zu rechnen, grundlegend mit feld- und 
heckengebundenen Arten zu rechnen,  ggf. im Bebauungsplanverfah-
ren artenschutzrechtliche Belange in Hinblick auf gehölzgebundene 
Arten  sowie der Ackerflur überprüfen, in den umliegenden Walflä-
chen besondere Artenvorkommen z.B. Fledermäuse möglich, notwen-
dige Ausgleichsflächen durch die Eingriff der Ausweisungen im direk-
ten Anschluss durchführen, z.B. Entwicklung des Waldrandes, Ersatz-
pflanzungen, Heckenstrukturen und Gehölze auf Bebauungsplanebe-
ne integrieren und erhalten, grundsätzlich wirken bereits anthropo-
gene Einflüsse auf die Habitate 

Fläche und Boden 3 Anthropogen überprägter Boden durch landwirtschaftliche Nutzung, 
Wechsel- und Dauerbewuchs durch Grünland und Acker, unversie-
gelte freie Parzellen, geologischen Untergrund bildet der Malmkalk 
(weiße Jura)7, mittlere Ertragsfähigkeit, Bodenart: Lehm8, Bodenei-
genschaften durch zu erwartende Versiegelung gehen verloren bzw. 
werden beeinträchtigt, Eintrag von Schadstoffen grundsätzlich nicht 
auszuschließen, Oberbodenschutz (Humus abtragen, getrennt lagern, 
Wiedereinbau, Empfehlung der DIN 19371, Bodenmieten nicht be-
fahren und ggf. begrünen, überschüssiges Oberbodenmaterial gem. 
§ 12 BBodenSchV verwerten) als Vermeidungsmaßnahme auf nach-
folgender Bebauungsplanebene beachten, durch Mindestbegrün-
dung, max. Grundflächenzahl, gestalterische Vorgaben von nicht 
befestigten bzw. nicht überbauten Flächen, Beschränkungen zu Auf-
schüttungen und Abgrabungen etc. kann der Eingriff verringert wer-
den - auf Bebauungsplanebene festsetzen 

Wasser 1-2 Gewässer nicht vorhanden, kein festgesetztes Überschwemmungs- 
oder Trinkwasserschutzgebiet, kein wassersensible Bereiche, auf 
ausreichende Vorreinigung bei Niederschlagswasserbeseitigung 

achten, bei  unterirdischen Bauwerken Auswirkung auf Grundwasser-
strom berücksichtigen, anerkannten Regeln der Technik sind zu be-
achten, Grundwasserflurabstand nicht bekannt, ausreichend Fläche 
für Entwässerungsmaßnahmen auf Bebauungsplanebene dimensio-
nieren und festsetzen 

                                            
7 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Geologische Karte Bayern M 1:500.000, Haupteinheiten 
8 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Bodenschätzung 
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Klima und Luft 2 Ortsrandlage mit freiem Luftaustausch, gute Durchlüftung, keine 
erhöhte kleinklimatische Bedeutung, Vorbelastungen durch Straßen 
und Landwirtschaft (anlagenspezifisch) sowie durch Bebauung (Hei-
zung), Keine erhebliche Erhöhung des Verkehrsaufkommen innerhalb 
von Ronsolden zu erwarten, zusätzliche Erwärmungen bei Versiege-
lung und Bebauung lokal zu erwarten, Veränderung der Flurwinde 
gem. Bebauung zu erwarten, Schaffung von klimafördernden Struk-
turen wie einer Ortsrandeingrünung, Festsetzung einer Mindestbe-
grünung auf Bebauungsplanebene, Erhalt bestehender Gehölzstruk-
turen  

Landschafts- und 

Ortsbild 

2-3 Vorbelastung durch St 2220 und Gewerbegebiet, in Ronsolden 
gemischte Bauflächenpotentiale als Baulückenschließung und Ortsab-
rundung, Umgebung ländlich geprägt, strukturreich, von bewaldeten 
hohen Dolomitkuppen umgeben, Randeingrünung an den neu entste-
henden Ortsrändern anstreben und angrenzende Gehölzstrukturen 
erhalten, im Bebauungsplanverfahren typische Gebäudegestaltun-
gen (Höhe, Dachformen, Dachfarben etc.) festsetzen, so dass Cha-
rakter des Ortsbildes erhalten bleibt 

Kultur- und sonstige 

Sachgüter 

N-2 Bodendenkmal im südlichen gemischter Baufläche vorhanden „Vor-
geschichtlicher Bestattungsplatz mit mindestens sieben Grabhügeln 
und Funden der Bronze-, Hallstatt- und Frühlatènezeit- D-3-6736-
0016“, DSchG ist zu beachten, Voruntersuchung aufgrund der Sied-
lungsgunst angeraten, in den übrigen Potentialflächen nicht9, Blick-
beziehungen zu bestehenden Baudenkmälern im Ortskern nicht be-
einträchtigt, da diese bereits in die Siedlungsflächen integriert sind, 
Bauflächen werden im Zusammenhang mit der bestehenden Siedlung 
wahrgenommen und diese Siedlungsstrukturen ergänzen, im Bebau-
ungsplanverfahren typische Gebäudegestaltungen (Höhe, Dachfor-
men, Dachfarben etc.) festsetzen, so dass Charakter des Ortsbil-
des/Splittersiedlung erhalten bleibt, ggf. Blickfenster zu Baudenk-
mälern freihalten, 

   

 

Ausschnitt Entwurf Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Ausschnitt Ronsolden, o.M. 

  

                                            
9 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Denkmal-Daten (BLfD) 
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Nr. 4 - Altenveldorf 

Gemischte Baufläche mit 1,06 ha 

Grünfläche mit 4,12 ha 

Versorgungsfläche mit 1,64 ha 

Schutzgut Auswirkg.-
stufe 

Erläuterungen 

Mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Mensch, Bevölkerung, 
Gesundheit 

2-3 Flächen im direkten Anschluss an Siedlungsflächen/Splittersiedlung, 
Baulückenschließung/Ortsrandabrundung in Altenveldorf, freie Lage 
in landwirtschaftlich geprägter Flur, Flächen mit besondere Erho-
lungsbedeutung (Campingplatz, Naturbad-Liegewiese), Flurwege als 
Spazierwege genutzt, Vorbelastung durch landwirtschaftliche Emissi-
onen, Immissionsschutz (BImSchV) zur westlich verlaufenden Staats-
straße 2251 beachten, Bauverbots-/Baubeschränkungszone beach-
ten, ggf. im Bebauungsplanverfahren aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen notwendig, Wirkbereich beachten, Vorbelastung 
durch landwirtschaftliche Emissionen (Landwirte), Campingplatz so-
wie Autoverkehr 

Tiere und Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

2-3 Intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen (Grünland, Acker), Frau-
enbach naturfern, hier besteht die Möglichkeit bei Umsetzung des-
geplanten Regenrückhaltes den Frauenbach zu renaturieren, teilwei-
se mit begleitendem Gehölz, im Anschluss Wohngebäude mit Gärten 
(unterschiedlich ausgeprägte Ziergehölze) sowie landwirtschaftliche 
und forstwirtschaftliche Flächen in der Umgebung, Campingplatz mit 
Heckenstrukturen angrenzend, nennenswerten Artenvorkommen der-
zeit nicht bekannt, vorwiegend mit weit verbreitenden ungefährde-
ten (Vogel-)arten im Siedlungsbbereich zu rechnen, durch Anwesen-
heit des Menschen (Campingplatz, Naturbad) im Bereich der Ge-
wässer nur mit weit verbeitenden Arten zu rechnen, im Bebauungs-
planverfahren artenschutzrechtliche Belange in Hinblick auf gehölz-
gebundene Arten  sowie der Ackerflur überprüfen, in den umliegen-
den Walflächen besondere Artenvorkommen z.B. Fledermäuse mög-
lich, notwendige Ausgleichsflächen durch die Eingriff der Ausweisun-
gen im direkten Anschluss durchführen, z.B. Entwicklung des Wald-
randes, Aue des Frauenbaches, Gewässerentwicklung, Heckenstruk-
turen und Gehölze auf Bebauungsplanebene integrieren und erhal-
ten, grundsätzlich wirken bereits anthropogene Einflüsse auf die 
Habitate, 

Fläche und Boden 1-2 
Anthropogen überprägter Boden durch landwirtschaftliche Nutzung 
(vorwiegend Grünland), unversiegelte freie Parzellen, geologischer 
Untergrund bildet der Malmkalk (weiße Jura)10, geringe Ertragsfä-
higkeit, Bodenart: Lehm11, Bodeneigenschaften durch zu erwartende 
Versiegelung im Bereich der gemischten Bauflächenpotentiale gehen 
verloren bzw. werden beeinträchtigt, Verbesserung der Bodeneigen-
schaften bei Entwicklung von Grünflächen,  Eintrag von Schadstoffen 
grundsätzlich nicht auszuschließen, Oberbodenschutz (Humus abtra-
gen, getrennt lagern, Wiedereinbau, Empfehlung der DIN 19371, 

Bodenmieten nicht befahren und ggf. begrünen, überschüssiges 
Oberbodenmaterial gem. § 12 BBodenSchV verwerten) als Vermei-
dungsmaßnahme auf nachfolgender Bebauungsplanebene beachten, 
durch Mindestbegründung, max. Grundflächenzahl, gestalterische 
Vorgaben von nicht befestigten bzw. nicht überbauten Flächen, Be-
schränkungen zu Aufschüttungen und Abgrabungen etc. kann der 
Eingriff verringert werden - auf Bebauungsplanebene festsetzen,  

                                            
10 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Geologische Karte Bayern M 1:500.000, Haupteinheiten 
11 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Bodenschätzung 
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Wasser 2-3 Vorfluter durch Frauenbach mit begleitendem Grünland und Natur-
bad, in Teilbereichen, vermutlich geringer Grundwasserflurabstand, 
Auestrukturierung durch Ausweisung von Grünflächen entlang Fließ-
gewässer möglich/Pufferstreifen zu Siedlungsflächen, kein festge-
setztes Überschwemmungs- oder Trinkwasserschutzgebiet, wasser-
sensibler Bereiche, auf ausreichende Vorreinigung bei Nieder-
schlagswasserbeseitigung achten, bei  unterirdischen Bauwerken 
Auswirkung auf Grundwasserstrom berücksichtigen, anerkannten 
Regeln der Technik sind zu beachten, Grundwasserflurabstand nicht 
bekannt, ausreichend Fläche für Entwässerungsmaßnahmen auf Be-
bauungsplanebene dimensionieren und festsetzen, Auswirkungen auf 
Grundwasserstrom/-haushalt berücksichtigen, Wasserhaushalt si-
chern 

Klima und Luft 2 Offener Talraum, Frischluftschneise, gut durchlüftet, kleinklimatische 
Bedeutung als Kaltluftproduktionsfläche sowie Sammelgebiet mit 
Abflussrichtung Süden, Geringfügige Vorbelastungen durch Straßen 
und Landwirtschaft (anlagenspezifisch) sowie durch Bebauung (Hei-
zung), Keine erhebliche Erhöhung des Verkehrsaufkommen durch 
Baulückenschließung zu erwarten, zusätzliche Erwärmungen bei Ver-
siegelung und Bebauung lokal zu erwarten, Veränderung der Flur-
winde gem. Bebauung zu erwarten, Schaffung von klimafördernden 
Strukturen wie gewässerbegleitender Gehölzstreifen, Festsetzung 
einer Mindestbegrünung auf Bebauungsplanebene, Erhalt bestehen-
der Gehölzstrukturen, Erhalt des offenen Talraum-Charakters mit 
Grünland, 

Landschafts- und Orts-
bild 

2-3 Enger Talraum mit begleitenden Hängen, südlicher Bereich leichte 
Hanglage, Frauenbach-Aue von erhöhter Bedeutung für Land-
schaftsbild und Erholung, Nutzung als Naturbad sowie Camping-
platz, Baulückenschließung daher keine erhebliche Fernwirksamkeit, 
Landschaftsbild von umliegenden bewaldeten Dolomikuppen und 
Hängen mit Magerrasen geprägt, Wohnbebauung im direkten An-
schluss, Vorbelastungen durch Straßen, ländliches Umfeld, Ortsrän-
der uneinheitlich, Bauflächen werden mit der bestehenden Ortschaft 
wahrgenommen, bei Entwicklung der Grünflächen positive Wirkung 
auf das Schutzgut, im Bebauungsplanverfahren typische Gebäude-
gestaltungen (Höhe, Dachformen, Dachfarben etc.) festsetzen, so 
dass Charakter des Ortsbildes erhalten bleibt, 

Kultur- und sonstige 

Sachgüter 

N Boden- und Bauddenkmal innerhalb der Entwicklungsflächen nicht 
vorhanden12, keine Auswirkungen auf wichtige Blickachsen zu Denk-
mälern 

  

 

 

                                            
12 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Denkmal-Daten (BLfD) 
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Ausschnitt Entwurf Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Ausschnitt Altenveldorf, o.M. 
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Nr. 5 und 6 – Oberweiling und Finsterweiling 

Gemischte Baufläche mit 0,66 ha 

Wohnbaufläche mit 0,33 ha 

Grünfläche mit 1,58 

Sondergebiet mit 11,65 ha 

Schutzgut Auswirkg.-
stufe 

Erläuterungen 

Mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Mensch, Bevölkerung, 
Gesundheit 

3 Flächen im direkten Anschluss an Siedlungsflächen, Baulückenschlie-
ßung/Ortsrandabrundung, freie Lage in landwirtschaftlich gepräg-
ter Flur, Tal der Schwarzen Laber mit hoher Erholungsbedeutung, 
Flurwege als Spazierwege genutzt, Vorbelastung durch landwirt-

schaftliche Emissionen (Landwirte) und Autoverkehr, Förderung von 
erneuerbaren Energien durch Sondergebiet 

Tiere und Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

3-4 Intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen (Grünland, Acker), Brach-
flächen im Bereich Finsterweiling, im Bereich Finsterweiling Waldhau-
ser Bach naturfern, teilweise mit begleitendem Gehölz, im Anschluss 
Wohngebäude mit Gärten (unterschiedlich ausgeprägte Ziergehöl-
ze) sowie landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Flächen in der 
Umgebung, magere Hangbereiche mit Heckenstrukturen nördlich von 
Finsterweiling, teilweise angrenzende amtl. kartiertes Biotop- He-
ckenstruktur, auf Bebauungsplanebene integrieren und erhalten – 
geschützt nach § 30 BNatSchG, Tal der Schwarzen Laber mit beglei-
tendem Grünland (vorwiegend intensiv genutzt), nennenswerte Ar-
tenvorkommen derzeit nicht bekannt, jedoch auf im Tal und in den 
umliegenden Waldflächen möglich (z.B. Fledermäuse) möglich, vor-
wiegend mit weit verbreitenden ungefährdeten (Vogel-)arten im 
Siedlungsbereich zu rechnen, durch Anwesenheit des Menschen (Erho-
lungsnutzung, Siedlung) im Bereich der Gewässer mit weit verbrei-
tenden Arten zu rechnen, im Bebauungsplanverfahren artenschutz-
rechtliche Belange in Hinblick auf gehölzgebundene Arten  sowie der 
Ackerflur überprüfen, notwendige Ausgleichsflächen durch die Ein-
griffe der Ausweisungen im direkten Anschluss durchführen, z.B. Ent-
wicklung von Hecken, Gewässerentwicklung, grundsätzlich wirken 
bereits anthropogene Einflüsse auf die Habitate, Extensivierung 
unterhalb der Modulflächen im Bereich Sondergebiet bietet zusätzli-
che Lebensräume vor allem für Kleintiere,  

FFH-Gebiet „Schwarze Laaber-6735-371.01 und .02“ südlich und 
westlich ausgewiesen, derzeit keine bestandsgefährdeten Auswir-
kungen zu erwarten, Erhaltungsziele berücksichtigen, spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfung auf Bebauungsplanebene für großflächiges 
Sondergebiet durchführen und ggf. Maßnahmen zum Artenschutz 
festsetzen 
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Fläche und Boden 1-3 
Anthropogen überprägter Boden durch landwirtschaftliche Nutzung 
(vorwiegend Grünland), unversiegelte freie Parzellen, geologischer 
Untergrund bildet der Malmkalk (weiße Jura)13, mittlere bis geringe 
Ertragsfähigkeit, Bodenart: Lehm14, Bodeneigenschaften durch zu 
erwartende Versiegelung gehen verloren bzw. werden beeinträch-
tigt,  Eintrag von Schadstoffen grundsätzlich derzeit nicht auszu-
schließen, Oberbodenschutz (Humus abtragen, getrennt lagern, 
Wiedereinbau, Empfehlung der DIN 19371, Bodenmieten nicht be-
fahren und ggf. begrünen, überschüssiges Oberbodenmaterial gem. 
§ 12 BBodenSchV verwerten) als Vermeidungsmaßnahme auf nach-
folgender Bebauungsplanebene beachten, durch Mindestbegrün-
dung, max. Grundflächenzahl, gestalterische Vorgaben von nicht 
befestigten bzw. nicht überbauten Flächen, Beschränkungen zu Auf-
schüttungen und Abgrabungen etc. kann der Eingriff verringert wer-
den - auf Bebauungsplanebene festsetzen, bei Umsetzung des Son-
dergebietes positive Effekte auf das Schutzgut Boden, da Schadstof-
feinträge durch die Bewirtschaftung entfallen werden, Extensivierung 
der Flächen unterhalb der Module, Regenerierung der Bodeneigen-

schaften, Verringerung von Bodenerosion durch geschlossene Vege-
tationsdecke innerhalb des Sondergebietes 

Wasser 2-3 Vorfluter durch Waldhauser Bach und Schwarz Laber mit begleiten-
dem Grünland und lückigen Gehölzbestand, in Teilbereichen, ver-
mutlich geringer Grundwasserflurabstand, festgesetztes Über-
schwemmungsgebiet im Bereich der Schwarzen Laber nicht betrof-
fen, kein festgesetztes Trinkwasserschutzgebiet, wassersensible Be-
reiche, auf ausreichende Vorreinigung bei Niederschlagswasserbe-
seitigung achten, bei unterirdischen Bauwerken Auswirkung auf 
Grundwasserstrom berücksichtigen, anerkannten Regeln der Technik 
sind zu beachten, ausreichend Fläche für Entwässerungsmaßnahmen 
auf Bebauungsplanebene dimensionieren und festsetzen, Auswirkun-
gen auf Grundwasserstrom/-haushalt berücksichtigen, Wasserhaus-
halt sichern, Rückgang von Schadstoffeintrag durch Extensivierung 
innerhalb des Sondergebietes  

Klima und Luft 2 Offener Talraum, Frischluftschneise, gut durchlüftet, kleinklimatische 
Bedeutung als Kaltluftproduktionsflächen, Talraum als Sammelgebiet 
mit Abflussrichtung Süden, Geringfügige Vorbelastungen durch Stra-
ßen und Landwirtschaft (anlagenspezifisch) sowie durch Bebauung 
(Heizung), Keine erhebliche Erhöhung des Verkehrsaufkommen durch 
Baulückenschließung/Ortsabrundung zu erwarten, zusätzliche Er-
wärmungen bei Versiegelung und Bebauung lokal zu erwarten, 
Veränderung der Flurwinde gem. Bebauung zu erwarten, Schaffung 
von klimafördernden Strukturen wie gewässerbegleitender Gehölz-
streifen, Festsetzung einer Mindestbegrünung auf Bebauungsplane-
bene, Erhalt bestehender Gehölzstrukturen, Erhalt des offenen Tal-
raum-Charakters mit Grünland, Kleinklima-Förderung durch geschlos-
sene Vegetationsdecke innerhalb des Sondergebietes 

                                            
13 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Geologische Karte Bayern M 1:500.000, Haupteinheiten 
14 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Bodenschätzung 



Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Stadt Velburg 
Entwurf Umweltbericht in der Fassung vom 09.05.2019 

 Seite 26 von 62  

 

Landschafts- und Orts-
bild 

2-4 Offener Talraum mit begleitenden Hängen und Heckenstrukturen, 
Hanglagen mit Fernwirkung ins Tal, Schwarze Laber- Aue von erhöh-
ter Bedeutung für Landschaftsbild und Erholung, Baulückenschlie-
ßung/Ortsabrundung im Siedlungsbereich daher keine erhebliche 
Auswirkung zu erwarten, Landschaftsbild von umliegenden bewalde-
ten Dolomikuppen und Hängen mit Magerrasen, Heckenstrukturen 
und den Auen geprägt, Wohnbebauung im direkten Anschluss, Vor-
belastungen durch Straßen, Stromfreileitungen und Autobahn, ländli-
ches Umfeld, Ortsränder uneinheitlich, im Bebauungsplanverfahren 
typische Gebäudegestaltungen (Höhe, Dachformen, Dachfarben etc.) 
festsetzen, so dass Charakter des Ortsbildes erhalten bleibt, 

hohe Fernwirkung Richtung Süden/Südwest des Sondergebietes, 
erhebliche Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild zu erwarten, 
Eingrünung zu Minimierung des Eingriffes auf Bebauungsplanebene 
festsetzen 

Kultur- und sonstige 

Sachgüter 

N Boden- und Bauddenkmal innerhalb der Entwicklungsflächen nicht 
vorhanden15, keine Auswirkungen auf wichtige Blickachsen zu Denk-
mälern, da Baulückenschließung/Ortsrandabrundung 

 

 

Ausschnitt Entwurf Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Ausschnitt Oberweiling und 
Finsterweiling, o.M.  

                                            
15 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Denkmal-Daten (BLfD) 
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Nr. 7 – Mantlach bei Velburg 

Gemischte Baufläche mit 0,08 ha 

Grünfläche mit 3,91 ha 

Sondergebiet mit 17,43 

Schutzgut Auswirkg.-
stufe 

Erläuterungen 

Mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Mensch, Bevölkerung, 
Gesundheit 

1-2 Gemischte Baufläche im direkten Anschluss an Siedlung, Sonderge-
bietsflächen in freier gut einsehbarer Ackerflur, Flächen ohne  Erho-
lungsbedeutung, Flurwege als Spazierwege genutzt, geringfügige 
Vorbelastung durch landwirtschaftliche Emissionen, Stromfreileitung 
und Ortsverbindungsstraße, Förderung von erneuerbaren Energien 
durch Sondergebiet 

Tiere und Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

3-4 Intensive Grünland- und Ackerflächen, im Umfeld und angrenzend 
intensive landwirtschaftliche Nutzung, im Bebauungsplanverfahren 
artenschutzrechtliche Belange vor allem in Hinblick auf Arten der 
Ackerflur überprüfen, nennenswerten Artenvorkommen derzeit nicht 
bekannt, ggf. notwendige Ausgleichsflächen durch den Eingriff im 
direkten Anschluss durch z.B. Blühstreifen, Heckenpflanzung etc., 
teilweise angrenzende amtl. kartierte Biotope (Magerrasen, Hecken-
struktur), auf Bebauungsplanebene ggf. integrieren und erhalten – 
geschützt nach § 30 BNatSchG, Extensivierung unterhalb der Modul-
flächen im Bereich Sondergebiet bietet zusätzliche Lebensräume vor 
allem für Kleintiere 

FFH-Gebiet „Schwarze Laaber-6735-371.01“ südlich und östlich 
ausgewiesen, derzeit keine bestandsgefährdeten Auswirkungen zu 
erwarten, Erhaltungsziele berücksichtigen, spezielle artenschutzrecht-
liche Prüfung auf Bebauungsplanebene für großflächiges Sonderge-
biet durchführen und ggf. Maßnahmen zum Artenschutz festsetzen 

Fläche und Boden 1-3 Freie Flur, Anthropogen überprägter Boden durch landwirtschaftliche 
Nutzung (Ackernutzung), unversiegelte freie Parzelle, geologischer 
Untergrund bildet der Malmkalk (weiße Jura)16, mittlere bis hohe 
Ertragsfähigkeit, Bodenart: Lehm17, Bodeneigenschaften durch zu 
erwartende Versiegelung gehen verloren bzw. werden beeinträch-
tigt,  Eintrag von Schadstoffen grundsätzlich durch die Landwirtschaft 
nicht auszuschließen, Oberbodenschutz (Humus abtragen, getrennt 
lagern, Wiedereinbau, Empfehlung der DIN 19371, Bodenmieten 
nicht befahren und ggf. begrünen, überschüssiges Oberbodenmate-
rial gem. § 12 BBodenSchV verwerten) als Vermeidungsmaßnahme 
auf nachfolgender Bebauungsplanebene beachten, durch Mindest-
begründung, max. Grundflächenzahl, gestalterische Vorgaben von 
nicht befestigten bzw. nicht überbauten Flächen, Beschränkungen zu 
Aufschüttungen und Abgrabungen etc. kann der Eingriff verringert 
werden - auf Bebauungsplanebene festsetzen, bei Umsetzung des 
Sondergebietes positive Effekte auf das Schutzgut Boden, da Schad-
stoffeinträge durch die Bewirtschaftung entfallen werden, Extensivie-
rung der Flächen unterhalb der Module, Regenerierung der Boden-
eigenschaften, Verringerung von Bodenerosion durch geschlossene 
Vegetationsdecke innerhalb des Sondergebietes, hoher Flächenver-
brauch 

                                            
16 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Geologische Karte Bayern M 1:500.000, Haupteinheiten 
17 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Bodenschätzung 
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Wasser 1-2 Gewässer nicht vorhanden, kein festgesetztes Überschwemmungs- 
oder Trinkwasserschutzgebiet, kein wassersensibler Bereich, auf 
ausreichende Vorreinigung bei Niederschlagswasserbeseitigung 
achten, bei  unterirdischen Bauwerken Auswirkung auf Grundwasser-
strom berücksichtigen, anerkannten Regeln der Technik sind zu be-
achten, Grundwasserflurabstand nicht bekannt, ausreichend Fläche 
für Entwässerungsmaßnahmen auf Bebauungsplanebene dimensio-
nieren und festsetzen, Rückgang von Schadstoffeintrag durch Exten-
sivierung innerhalb des Sondergebietes 

Klima und Luft 2 freie Flur, gut durchlüftet, Kaltluftproduktionsfläche ohne Siedlungs-
bezug, gut durchlüftet, Geringfügige Vorbelastungen durch Straßen 
und Landwirtschaft (anlagenspezifisch) sowie durch Bebauung (Hei-
zung), Keine erhebliche Erhöhung des Verkehrsaufkommen durch 
Ortsabrundung zu erwarten, zusätzliche Erwärmungen bei Versiege-
lung und Bebauung lokal zu erwarten, Veränderung der Flurwinde 
gem. Bebauung zu erwarten, Kleinklima-Förderung durch geschlosse-
ne Vegetationsdecke innerhalb des Sondergebietes 

Landschafts- und 

Ortsbild 

1-5 Ländlich geprägt,, Dorf, Hochfläche der Frankenalb, Fernwirkung 
Richtung Süden und Osten, land- und forstwirtschaftlich geprägtes 
Umfeld, keine Erholungsnutzung, Ortsabrundung mit einer Parzelle 
daher keine erhebliche Auswirkung zu erwarten, da Potentialfläche 
mit der bestehenden Siedlung wahrgenommen wird, Wohnbebauung 
im direkten Anschluss, Vorbelastungen durch Straßen, Stromfreilei-
tungen und landwirtschaftlicher Nutzung, Ortsränder uneinheitlich, im 
Bebauungsplanverfahren typische Gebäudegestaltungen (Höhe, 
Dachformen, Dachfarben etc.) festsetzen, so dass Charakter des 
Ortsbildes erhalten bleibt, Ortsrandeingrünung anstreben  

hohe Fernwirkung Richtung Süden/Norden/Osten/Westen des Son-
dergebietes, erhebliche Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild 
zu erwarten, Blickbezug zum Tal der Laber mit bedeutsamer Erho-
lungsnutzung, im Bebauungsplanverfahren baurechtliche Regelungen 
(Höhe, Einfriedung, Werbung, Erschließung, etc.) festsetzen, Eingrü-
nung zu Minimierung des Eingriffes auf Bebauungsplanebene fest-
setzen 

Kultur- und sonstige 

Sachgüter 

N-2 Boden- und Bauddenkmal innerhalb der Entwicklungsflächen nicht 
vorhanden18, Blickbezug in Richtung Wallfahrtskirche Mariahilf in 
Batzhausen (südwestlich) vorhanden 

                                            
18 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Denkmal-Daten (BLfD) 
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Ausschnitt Entwurf Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Ausschnitt Mantlach b. V., 
o.M. 
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Nr. 8 – Rammersberg 

Gemischte Baufläche mit 1,14 ha 

Grünfläche mit 0,26 ha 

Sondergebiet mit 13,75 

Schutzgut Auswirkg.-
stufe 

Erläuterungen 

Mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Mensch, Bevölkerung, 
Gesundheit 

1-2 Fläche im Anschluss an gemischte Bauflächen sowie Acker- und Grün-
flächen, westliche Potentialfläche bereits bebaut, Flächen ohne be-
sondere Erholungsbedeutung, Flurwege als Spazierwege genutzt, 
geringfügige Vorbelastung durch landwirtschaftliche Emissionen, 
Stromfreileitung und Ortsverbindungsstraß, Förderung von erneuer-
baren Energien durch Sondergebiet 

Tiere und Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

2-4 im Umfeld und angrenzend intensive landwirtschaftliche Nutzung, 
Heckenstrukturen, Waldflächen, Straßen sowie Siedlung, südlichste 
Flächen durch langjährige Schafbeweidung bereits ausgemagert, 
daher artenreiches Grünland mit entsprechender Fauna (Schlingnat-
ter, Ameisenbläuling) zu erwarten, im Bebauungsplanverfahren ar-
tenschutzrechtliche Belange in Hinblick auf Arten der Siedlung, feld- 
und gehölzgebundene Arten überprüfen, ggf. notwendige Aus-
gleichsflächen durch den Eingriff im direkten Anschluss durch z.B. 
Blühstreifen, Heckenpflanzung, Streuobstwiese anlegen, teilweise 
angrenzende amtl. kartierte Biotope (magere Altgrasbestände, 
Heckenstruktur), auf Bebauungsplanebene ggf. integrieren und er-
halten – geschützt nach § 30 BNatSchG, Extensivierung unterhalb 
der Modulflächen im Bereich Sondergebiet bietet zusätzliche Le-
bensräume vor allem für Kleintiere, Insekten 

Fläche und Boden 1-2 Südliche Potentialfläche teilweise bereits bebaut, größere Potential-
fläche unbebaut, anthropogen überprägter Boden durch Weidenut-
zung sowie Gärten, geologischer Untergrund bildet der Malmkalk 
(weiße Jura)19, geringe Ertragsfähigkeit, Bodenart: Lehm20, Boden-
eigenschaften durch zu erwartende Versiegelung gehen verloren 
bzw. werden beeinträchtigt,  Eintrag von Schadstoffen grundsätzlich 
nicht auszuschließen, Oberbodenschutz (Humus abtragen, getrennt 
lagern, Wiedereinbau, Empfehlung der DIN 19371, Bodenmieten 
nicht befahren und ggf. begrünen, überschüssiges Oberbodenmate-
rial gem. § 12 BBodenSchV verwerten) als Vermeidungsmaßnahme 
auf nachfolgender Bebauungsplanebene beachten, durch Mindest-
begründung, max. Grundflächenzahl, gestalterische Vorgaben von 
nicht befestigten bzw. nicht überbauten Flächen, Beschränkungen zu 
Aufschüttungen und Abgrabungen etc. kann der Eingriff verringert 
werden - auf Bebauungsplanebene festsetzen, bei Umsetzung des 
Sondergebietes positive Effekte auf das Schutzgut Boden, da Schad-
stoffeinträge durch die Bewirtschaftung entfallen werden, Extensivie-
rung der Flächen unterhalb der Module, Regenerierung der Boden-
eigenschaften, Verringerung von Bodenerosion durch geschlossene 

Vegetationsdecke innerhalb des Sondergebietes, hoher Flächenver-
brauch 

                                            
19 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Geologische Karte Bayern M 1:500.000, Haupteinheiten 
20 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Bodenschätzung 
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Wasser 1-2 Gewässer nicht vorhanden, kein festgesetztes Überschwemmungs- 
oder Trinkwasserschutzgebiet, kein wassersensibler Bereich, Jedoch 
im südlichen Bereich Wasserschutzgebiet geplant, auf ausreichende 
Vorreinigung bei Niederschlagswasserbeseitigung achten, bei  unter-
irdischen Bauwerken Auswirkung auf Grundwasserstrom berücksichti-
gen, anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten, Grundwas-
serflurabstand nicht bekannt, ausreichend Fläche für Entwässerungs-
maßnahmen auf Bebauungsplanebene dimensionieren und festset-
zen, Rückgang von Schadstoffeintrag durch Extensivierung innerhalb 
des Sondergebietes 

Klima und Luft 2 Ortsrandlage, gut durchlüftet, Kaltluftproduktionsfläche mit gering-
fügigem Siedlungsbezug,, geringfügige Vorbelastungen durch Stra-
ßen und Landwirtschaft (anlagenspezifisch) sowie durch Bebauung 
(Heizung), keine erhebliche Erhöhung des Verkehrsaufkommen durch 
Ortsabrundung zu erwarten, zusätzliche Erwärmungen bei Versiege-
lung und Bebauung lokal zu erwarten, Veränderung der Flurwinde 
gem. Bebauung zu erwarten, Ortsrandeingrünung anstreben, Klein-
klima-Förderung durch geschlossene Vegetationsdecke innerhalb des 
Sondergebietes 

Landschafts- und 

Ortsbild 

2-4 Ländlich geprägt,, Hanglage Richtung Osten, südliche Potentialfläche 
in der Ortschaft mit Fernwirkung Richtung Osten ins Tal der Schwar-
zen Laber, mittig gelegene Potentialfläche keine Fernwirkung, da 
durch Siedlung bereits auf drei Seiten begrenzt, land- und forstwirt-
schaftlich geprägtes Umfeld, bewaldete Hänge sowie Dolomitkup-
pen, keine Erholungsnutzung, Baulückenschließung sowie Ortsabrun-
dung, teilweise bereits bebaut, Wohnbebauung im direkten An-
schluss, nur geringfügige Vorbelastungen durch Straßen, Stromfrei-
leitungen und landwirtschaftlicher Nutzung, Ortsränder uneinheitlich, 
im Bebauungsplanverfahren typische Gebäudegestaltungen (Höhe, 
Dachformen, Dachfarben etc.) festsetzen, so dass Charakter des 
Ortsbildes erhalten bleibt, Ortsrandeingrünung anstreben  

hohe Fernwirkung des Sondergebietes Richtung Sü-
den/Osten/Westen, erhebliche Beeinträchtigungen auf das Land-
schaftsbild zu erwarten, Blickbezug zum Tal der Laber mit bedeut-
samer Erholungsnutzung, im Bebauungsplanverfahren baurechtliche 
Regelungen (Höhe, Einfriedung, Werbung, Erschließung, etc.) festset-
zen, Eingrünung zu Minimierung des Eingriffes auf Bebauungsplane-
bene festsetzen 

Kultur- und sonstige 

Sachgüter 

N Boden- und Bauddenkmal innerhalb der Entwicklungsflächen nicht 
vorhanden21, jedoch bei nördlicher Sondergebietsfläche unmittelbar 
angrenzend, Voruntersuchung ratsam, keine Auswirkungen auf wich-
tige Blickachsen zu Denkmälern derzeit erkennbar 

  

                                            
21 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Denkmal-Daten (BLfD) 
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Ausschnitt Entwurf Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Ausschnitt Rammersberg, o.M.  



Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Stadt Velburg 
Entwurf Umweltbericht in der Fassung vom 09.05.2019 

 Seite 33 von 62  

 

Nr. 9 – Lengenfeld  
Gemischte Baufläche mit 2,55 ha 
Gewerbegebiet (nutzungsbeschränkt) mit 1,36 ha 
Wohnbauflächen mit 1,06 ha 

Schutzgut Auswirkg.-
stufe 

Erläuterungen 

Mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Mensch, Bevölkerung, 
Gesundheit 

2-3 Flächen im direkten Anschluss an Siedlungsflächen mit Gärten, Grün-
land und Heckenstrukturen, Baulückenschlie-
ßung/Ortsrandabrundung, Flächen ohne besondere Erholungsbedeu-
tung, angrenzend führen Rad- und Wanderwege vorbei, Vorbelas-
tung durch landwirtschaftliche Emissionen, Immissionsschutz (BImSchV) 
zur östlich verlaufenden Autobahn beachten, ggf. im Bebauungs-
planverfahren aktive und passive Schallschutzmaßnahmen notwen-
dig, Wirkbereich beachten, Vorbelastung durch landwirtschaftliche 

Emissionen (Landwirte), Klein-Gewerbe in der Ortschaft sowie Auto-
verkehr 

Tiere und Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

2-4 Ackerfläche, Gärten sowie Grünlandflächen mit Heckenstrukturen, 
Hecken amtlich biotopkartiert, nach § 30 BNatSchG geschützt, im 
Umfeld und angrenzend Grünland, Siedlungsflächen mit Gartenan-
lagen, Straßen und Gehölzflächen, im Bebauungsplanverfahren 
artenschutzrechtliche Belange in Hinblick auf Arten der Siedlung und 
gehölzgebundene Arten überprüfen, nennenswerten Artenvorkom-
men derzeit nicht bekannt, jedoch im Tal der Schwarzen Laber und in 
den umliegenden Waldflächen möglich (z.B. Fledermäuse), Hecken-
strukturen und Gehölze auf Bebauungsplanebene integrieren und 
erhalten, grundsätzlich wirken bereits anthropogene Einflüsse auf die 
Habitate, FFH-Gebiet „Talmoore an der Schwarzen Laaber-6735-
301.03“ südlich ausgewiesen, derzeit keine bestandsgefährdeten 
Auswirkungen zu erwarten 

Fläche und Boden 1-2 unbebaut, anthropogen beeinflusster Boden durch Acker- und Grün-
landnutzung sowie Gartenanlagen, geologischer Untergrund bildet 
der Malmkalk (weiße Jura)22, geringe Ertragsfähigkeit, Bodenart: 
Lehm23, Bodeneigenschaften durch zu erwartende Versiegelung 
gehen verloren bzw. werden beeinträchtigt,  Eintrag von Schadstof-
fen grundsätzlich nicht auszuschließen, Oberbodenschutz (Humus 
abtragen, getrennt lagern, Wiedereinbau, Empfehlung der DIN 
19371, Bodenmieten nicht befahren und ggf. begrünen, überschüssi-
ges Oberbodenmaterial gem. § 12 BBodenSchV verwerten) als 
Vermeidungsmaßnahme auf nachfolgender Bebauungsplanebene 
beachten, durch Mindestbegründung, max. Grundflächenzahl, ge-
stalterische Vorgaben von nicht befestigten bzw. nicht überbauten 
Flächen, Beschränkungen zu Aufschüttungen und Abgrabungen etc. 
kann der Eingriff verringert werden - auf Bebauungsplanebene 
festsetzen 

Wasser 1-2 Gewässer nicht vorhanden, im Bereich des allgemeinen Wohngebie-
tes Wasserschutzgebiet vorhanden, jedoch durch Neuplanung nur 

noch angrenzend, Kein Überschwemmungsgebiet, im südlichen Be-
reich geringfügig wassersensibler Bereich, auf ausreichende Vorrei-
nigung bei Niederschlagswasserbeseitigung achten, bei  unterirdi-
schen Bauwerken Auswirkung auf Grundwasserstrom berücksichtigen, 
anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten, Grundwasserflur-
abstand nicht bekannt, ausreichend Fläche für Entwässerungsmaß-
nahmen auf Bebauungsplanebene dimensionieren und festsetzen 

                                            
22 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Geologische Karte Bayern M 1:500.000, Haupteinheiten 
23 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Bodenschätzung 
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Klima und Luft 2-3 Ortsrandlage/Baulücken, Kaltluftproduktionsfläche teilweise mit 
Siedlungsbezug,, Vorbelastungen durch Straßen/Autobahn und 
Landwirtschaft (anlagenspezifisch) sowie durch Bebauung (Heizung), 
keine erhebliche Erhöhung des Verkehrsaufkommen durch Ortsab-
rundung zu erwarten, Gewerbefläche liegt direkt am Ortsrand, so 
dass keine Durchgangsverkehr entstehen wird, zusätzliche Erwär-
mungen bei Versiegelung und Bebauung lokal zu erwarten, Verän-
derung der Flurwinde gem. Bebauung zu erwarten, Ortsrandeingrü-
nung anstreben, Schaffung von klimafördernden Strukturen, Festset-
zung einer Mindestbegrünung auf Bebauungsplanebene, Erhalt be-
stehender Gehölzstrukturen 

Landschafts- und 

Ortsbild 

2-3 Ländlich geprägt,, Hanglage Richtung Westen und Süden, Gewerbe-
fläche im Osten auf Hochebene- Fernwirkung Richtung Süd, West 
und Nord, andere Potentialflächen geringfügige Fernwirkung, da 
Baulücken/Ortsrand und stets mit Siedlung wahrgenommen werden, 
land- und forstwirtschaftlich geprägtes Umfeld, Steilhänge mit Ma-
gerrasen sowie bewaldete Dolomitkuppen, offener Talraum der 
Schwarzen Laber mit Auwaldresten und Moor (Naturdenkmal), 
Schwarze Laber- Aue von erhöhter Bedeutung für Landschaftsbild 
und Erholung, Rad- und Wanderwege in Lengenfeld, Baulücken-
schließung sowie Ortsrandabrundung, daher keine erhebliche Aus-
wirkung zu erwarten, da Potentialflächen mit der bestehenden Sied-
lung wahrgenommen werden, Wohnbebauung im direkten Anschluss, 
Vorbelastungen durch Straßen/Autobahn, Stromfreileitungen, land-
wirtschaftlicher Nutzung, Klein-Gewerbe im Ort, Ortsränder unein-
heitlich, im Bebauungsplanverfahren typische Gebäudegestaltungen 
(Höhe, Dachformen, Dachfarben etc.) festsetzen, so dass Charakter 
des Ortsbildes erhalten bleibt, Ortsrandeingrünung anstreben, auf  
ortsangemessene Baukörper im B-Planverfahren achten 

Kultur- und sonstige 

Sachgüter 

N Boden- und Bauddenkmal innerhalb der Entwicklungsflächen nicht 
vorhanden24, keine Auswirkungen auf wichtige Blickachsen zu Denk-
mälern, da Ortsrandabrundung/Baulückenschließung, diese werden 
stets mit den vorhandenen Siedlungsflächen wahrgenommen 

 

 

Ausschnitt Entwurf Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Ausschnitt Lengenfeld, o.M.  

                                            
24 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Denkmal-Daten (BLfD) 
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Nr. 10 – Harenzhofen 

Gemischte Baufläche mit 1,40 ha 

Schutzgut Auswirkg.-
stufe 

Erläuterungen 

Mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Mensch, Bevölkerung, 
Gesundheit 

1-2 Fläche im direkten Anschluss an Siedlung, intensives Grünland, Flä-
chen ohne Erholungsbedeutung, Flurwege als Spazierwege genutzt, 
geringfügige Vorbelastung durch landwirtschaftliche Emissionen, 
Stromfreileitung, Ortsverbindungsstraße und Windkraftanlagen 

Tiere und Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

1-2 Intensives Grünland, z.T. mit angrenzenden Gehölz/Einzelbäumen, im 
Umfeld und angrenzend intensive landwirtschaftliche Nutzung und 
Siedlungs- und Straßenflächen, im Bebauungsplanverfahren arten-
schutzrechtliche Belange in Hinblick auf Arten der Siedlung, Ackerflur 
und gehölzgebunden überprüfen, nennenswerten Artenvorkommen 
derzeit nicht bekannt, ggf. notwendige Ausgleichsflächen durch den 
Eingriff im direkten Anschluss durch z.B. Blühstreifen, Heckenpflan-
zung, Baumpflanzung 

Fläche und Boden 1-2 Freie Flur, Anthropogen überprägter Boden durch landwirtschaftliche 
Nutzung (Ackernutzung), unversiegelte freie Parzellen, geologischer 
Untergrund bildet der Malmkalk (weiße Jura)25, mittlere Ertragsfä-
higkeit, Bodenart: Lehm26, Bodeneigenschaften durch zu erwartende 
Versiegelung gehen verloren bzw. werden beeinträchtigt,  Eintrag 
von Schadstoffen grundsätzlich nicht auszuschließen, Oberboden-
schutz (Humus abtragen, getrennt lagern, Wiedereinbau, Empfeh-
lung der DIN 19371, Bodenmieten nicht befahren und ggf. begrü-
nen, überschüssiges Oberbodenmaterial gem. § 12 BBodenSchV 
verwerten) als Vermeidungsmaßnahme auf nachfolgender Bebau-
ungsplanebene beachten, durch Mindestbegründung, max. Grund-
flächenzahl, gestalterische Vorgaben von nicht befestigten bzw. nicht 
überbauten Flächen, Beschränkungen zu Aufschüttungen und Abgra-
bungen etc. kann der Eingriff verringert werden - auf Bebauungs-
planebene festsetzen 

Wasser 1-2 Gewässer nicht vorhanden, kein festgesetztes Überschwemmungs- 
oder Trinkwasserschutzgebiet, wassersensibler Bereich bei den klei-
nen Potenialflächen, auf ausreichende Vorreinigung bei Nieder-
schlagswasserbeseitigung achten, bei  unterirdischen Bauwerken 
Auswirkung auf Grundwasserstrom berücksichtigen, anerkannten 
Regeln der Technik sind zu beachten, Grundwasserflurabstand nicht 
bekannt, ausreichend Fläche für Entwässerungsmaßnahmen auf Be-
bauungsplanebene dimensionieren und festsetzen 

Klima und Luft 2 freie Flur, gut durchlüftet, Kaltluftproduktionsfläche mit Siedlungsbe-
zug, gut durchlüftet, Geringfügige Vorbelastungen durch Straßen 
und Landwirtschaft (anlagenspezifisch) sowie durch Bebauung (Hei-
zung), keine erhebliche Erhöhung des Verkehrsaufkommen durch 
Ortsabrundung zu erwarten, zusätzliche Erwärmungen bei Versiege-
lung und Bebauung lokal zu erwarten, Veränderung der Flurwinde 
gem. Bebauung zu erwarten 

                                            
25 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Geologische Karte Bayern M 1:500.000, Haupteinheiten 
26 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Bodenschätzung 
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Landschafts- und 

Ortsbild 

1-2 Ländlich geprägt,, Dorf, Hochfläche der Frankenalb mit Hanglage, 
Fernwirkung Richtung Süden, land- und forstwirtschaftlich geprägtes 
Umfeld, keine Erholungsnutzung, Flurwege werden als Spazierwege 
genutzt, Ortsabrundung daher keine erhebliche Auswirkung zu er-
warten, da Potentialflächen mit der bestehenden Siedlung wahrge-
nommen werden, Wohnbebauung im direkten Anschluss, Vorbelas-
tungen durch Straßen, Windkraftanlagen, Stromfreileitungen und 
landwirtschaftlicher Nutzung, Ortsränder uneinheitlich, im Bebau-
ungsplanverfahren typische Gebäudegestaltungen (Höhe, Dachfor-
men, Dachfarben etc.) festsetzen, so dass Charakter des Ortsbildes 
erhalten bleibt, Ortsrandeingrünung anstreben, Erhalt von Hecken 
und Einzelbäumen anstreben 

Kultur- und sonstige 

Sachgüter 

N-1 Boden- und Bauddenkmal innerhalb der Entwicklungsflächen nicht 
vorhanden27, angrenzendes Bau-und Bodendenkmal „Kath. Filialkir-
che St. Ägidius“, ggf. DSchG ist zu beachten, Voruntersuchung auf-
grund der Siedlungsgunst angeraten, Blickbeziehungen zu bestehen-
dem Baudenkmal (Kirche) im Ortskern nicht beeinträchtigt, da diese 
bereits in die Siedlungsflächen integriert ist, im Bebauungsplanver-
fahren typische Gebäudegestaltungen (Höhe, Dachformen, Dachfar-
ben etc.) festsetzen, so dass Charakter des Ortsbildes erhalten 
bleibt 

 

 

Ausschnitt Entwurf Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Ausschnitt Harzenhofen, o.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
27 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Denkmal-Daten (BLfD) 
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Nr. 11 – Deusmauer 

Wohnbaufläche mit 1,36 ha 

Schutzgut Auswirkg.-
stufe 

Erläuterungen 

Mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Mensch, Bevölkerung, 
Gesundheit 

2-3 Flächen im direkten Anschluss an Siedlungsflächen, Baulückenschlie-
ßung/Ortsrandabrundung, land- und forstwirtschaftlich geprägter 
Flur mit breitem Tal der Schwarzen Laber und Deusmauer Moor, Tal 
mit erhöhter Erholungsbedeutung, Radweg führt angrenzend vorbei, 
Flurwege als Spazierwege genutzt, Vorbelastung durch landwirt-
schaftliche Emissionen (Landwirte), Klein-Gewerbe im Ort und ortsüb-
licher Autoverkehr, Immissionsschutz (BImSchV) zur östlich verlaufen-
den Autobahn beachten, ggf. im Bebauungsplanverfahren aktive und 
passive Schallschutzmaßnahmen notwendig, Wirkbereich beachten 

Tiere und Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

3-4 Entwicklungsflächen intensiv genutzt, kleinere Flächen bereits bebaut 
oder als Lagerfläche genutzt, große WA Fläche intensives Grünland, 
angrenzend Siedlungsflächen, Straßen, Moor und Gehölzflächen, 
Wohngebäude mit Gärten (unterschiedlich ausgeprägte Ziergehöl-
ze) sowie landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Flächen in der 
Umgebung, Moor, umliegende Hecken amtl. Biotop kartiert, aktuelle 
Artenvorkommen derzeit nicht bekannt, bedeutende Artenvorkom-
men im Moor, in den umliegenden Waldflächen durch z.B. Fleder-
mäuse und besondere Vogelarten, im Siedlungsbereich selbst mit 
weit verbreitenden ungefährdeten (Vogel-)arten zu rechnen, durch 
Anwesenheit des Menschen (Erholungsnutzung, Siedlung) im Bereich 
des Gewässers bereits anthropogen beeinflusste Habitate, im Be-
bauungsplanverfahren artenschutzrechtliche Belange in Hinblick auf 
das Moor/gehölzgebundene Arten überprüfen, notwendige Aus-
gleichsflächen durch die Eingriffe der Ausweisungen im direkten 
Anschluss durchführen, z.B. Pufferstreifen zum Moor, Gewässerent-
wicklung, grundsätzlich wirken bereits anthropogene Einflüsse auf 
die Habitate 

FFH-Gebiet „Talmoore an der Schwarzen Laaber-6735-301.01“ 
westlich und südlich ausgewiesen, derzeit keine bestandsgefährdeten 
Auswirkungen zu erwarten, da bereits Siedlung an FFH-Gebiet di-
rekt angrenzt und die direkt angrenzenden Entwicklungsflächen 
teilweise bereits bebaut und als Lagerfläche/Garten genutzt wer-
den 

Fläche und Boden 1-2 
Anthropogen überprägter Boden durch landwirtschaftliche Nutzung ( 
Grünland) sowie Lagerflächen und Bebauung,  Große WA-Flächen 
unversiegelte freie Parzelle in Mitten der Ortschaft, geologischer 
Untergrund bildet der Malmkalk (weiße Jura)28, geringe Ertragsfä-
higkeit, Bodenart: Lehm29, Bodeneigenschaften durch zu erwartende 
Versiegelung gehen verloren bzw. werden beeinträchtigt,  Eintrag 
von Schadstoffen grundsätzlich nicht auszuschließen, Oberboden-
schutz (Humus abtragen, getrennt lagern, Wiedereinbau, Empfeh-
lung der DIN 19371, Bodenmieten nicht befahren und ggf. begrü-
nen, überschüssiges Oberbodenmaterial gem. § 12 BBodenSchV 
verwerten) als Vermeidungsmaßnahme auf nachfolgender Bebau-
ungsplanebene beachten, durch Mindestbegründung, max. Grund-
flächenzahl, gestalterische Vorgaben von nicht befestigten bzw. nicht 
überbauten Flächen, Beschränkungen zu Aufschüttungen und Abgra-
bungen etc. kann der Eingriff verringert werden - auf Bebauungs-
planebene festsetzen 

                                            
28 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Geologische Karte Bayern M 1:500.000, Haupteinheiten 
29 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Bodenschätzung 
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Wasser 2-3 Vorfluter durch Schwarz Laber mit begleitendem Moor, Au- und 
Bruchwaldresten, geringer Grundwasserflurabstand, festgesetztes 
Überschwemmungsgebiet angrenzend, kein festgesetztes Trinkwas-
serschutzgebiet, wassersensibler Bereich, auf ausreichende Vorreini-
gung bei Niederschlagswasserbeseitigung achten, bei unterirdischen 
Bauwerken Auswirkung auf Grundwasserstrom berücksichtigen, aner-
kannten Regeln der Technik sind zu beachten, ausreichend Fläche für 
Entwässerungsmaßnahmen auf Bebauungsplanebene dimensionieren 
und festsetzen, Auswirkungen auf Grundwasserstrom/-haushalt be-
rücksichtigen, Wasserhaushalt sichern, Puffer zum Gewässer anlegen 

Klima und Luft 2 Talraum mit Moor und Feuchtflächen, Frischluftschneise, Sammelge-
biet, gut durchlüftet, kleinklimatische Bedeutung als Kaltluftprodukti-
onsflächen, Talraum als Sammelgebiet mit Abflussrichtung Süden, 
Geringfügige Vorbelastungen durch Straßen und Landwirtschaft 
(anlagenspezifisch) sowie durch Bebauung (Heizung), Keine erhebli-
che Erhöhung des Verkehrsaufkommen durch Baulückenschlie-
ßung/Ortsabrundung zu erwarten, zusätzliche Erwärmungen bei 
Versiegelung und Bebauung lokal zu erwarten, Veränderung der 
Flurwinde gem. Bebauung zu erwarten, Schaffung von klimafördern-
den Strukturen wie Gehölzpflanzungen, Festsetzung einer Mindest-
begrünung auf Bebauungsplanebene, Erhalt bestehender Gehölz-
strukturen, Erhalt des Talraum-Charakters 

Landschafts- und Orts-
bild 

2 Talraum mit begleitenden Moor, Au- und Bruchwaldresten, Schwarze 
Laber- Aue von erhöhter Bedeutung für Landschaftsbild und Erho-
lung, keine Fernwirkung, Baulückenschließung/Ortsabrundung daher 
keine erhebliche Auswirkung zu erwarten, da Potentialflächen mit 
der bestehenden Siedlung wahrgenommen werden, Landschaftsbild 
von umliegenden bewaldeten Dolomitkuppen (Buchen- und 
Mischwälder) sowie Hängen mit Magerrasen und Trockenbiotop-
komplexem, Heckenstrukturen und landwirtschaftlicher Flur geprägt, 
Wohnbebauung im direkten Anschluss, Vorbelastungen durch Auto-
bahn und Kreisstraße, Stromfreileitungen, Klein-Gewerbe sowie 
landwirtschaftlicher Nutzung, ländliches Umfeld, Ortsränder unein-
heitlich, im Bebauungsplanverfahren typische Gebäudegestaltungen 
(Höhe, Dachformen, Dachfarben etc.) festsetzen, so dass Charakter 
des Ortsbildes erhalten bleibt 

Kultur- und sonstige 

Sachgüter 

N Boden- und Bauddenkmal innerhalb der Entwicklungsflächen nicht 
vorhanden30, keine Auswirkungen auf wichtige Blickachsen zu Denk-
mälern, da Baulückenschließung/Ortsrandabrundung 

 

                                            
30 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Denkmal-Daten (BLfD) 
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Ausschnitt Entwurf Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Ausschnitt Deusmauer, o.M. 
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Nr. 12 – Günching 

Gemischte Baufläche mit 2,43 ha 

Wohnbaufläche mit 1,85 ha 

Schutzgut Auswirkg.-
stufe 

Erläuterungen 

Mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Mensch, Bevölkerung, 
Gesundheit 

2-3 Parzellen im Anschluss an Siedlungseinheiten und Hofstellen, Flächen 
ohne Erholungsbedeutung, Flurwege als Spazierwege genutzt, ge-
ringfügige Vorbelastung durch landwirtschaftliche Emissionen, PV-
Anlage – ggf. Blendwirkung und Elektromagnetische Felder auf 
Umgebung im Bebauungsplanverfahren prüfen, Stromfreileitung, 
Klein-Gewerbe, Flugplatz Straßen und Windkraftanlagen in der 
Umgebung, Baulückenschließung und Ortsrandabrundung, Potential-
flächen sinnvoll gem. Trennungsgrundsatz § 50 BImSchG am nördli-

chen Ortsrand angegliedert,  im südlichen Siedlungsbereich Wirkbe-
reich der Kreisstraße beachten sowie Flugplatz nordwestlich gele-
gen, Immissionsschutz (BImSchV) beachten und ggf. im Bebauungs-
planverfahren aktive und passive Schallschutzmaßnahmen notwendig 
(bzgl. Gewerbe, Landwirtschaft und elektromagnetische Felder 
durch PV-Anlage) 

Tiere und Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

1-2 Intensive Bewirtschaftung als Ackerflächen, z.T. mit angrenzenden 
Gehölz/Einzelbäumen, im Umfeld und angrenzend intensive land-
wirtschaftliche Nutzung, Siedlungs- und Straßenflächen sowie Ge-
hölzflächen, im Bebauungsplanverfahren artenschutzrechtliche Be-
lange in Hinblick auf Arten der Siedlung, Ackerflur und gehölzge-
bundenen Arten überprüfen, Artenvorkommen derzeit nicht bekannt, 
ggf. notwendige Ausgleichsflächen durch den Eingriff im direkten 
Anschluss durch z.B. Blühstreifen, Heckenpflanzung anlegen, grund-
sätzlich wirken bereits anthropogene Einflüsse auf die Habitate 

Fläche und Boden 1-2 Teilweise freie Flur, anthropogen überprägter Boden durch landwirt-
schaftliche Nutzung (Ackernutzung), unversiegelte freie Parzellen, 
geologischer Untergrund bildet der Malmkalk (weiße Jura)31, gerin-
ge bis mittlere Ertragsfähigkeit, Bodenart: Lehm32, Bodeneigenschaf-
ten durch zu erwartende Versiegelung gehen verloren bzw. werden 
beeinträchtigt,  Eintrag von Schadstoffen grundsätzlich nicht auszu-
schließen, Oberbodenschutz (Humus abtragen, getrennt lagern, 
Wiedereinbau, Empfehlung der DIN 19371, Bodenmieten nicht be-
fahren und ggf. begrünen, überschüssiges Oberbodenmaterial gem. 
§ 12 BBodenSchV verwerten) als Vermeidungsmaßnahme auf nach-
folgender Bebauungsplanebene beachten, durch Mindestbegrün-
dung, max. Grundflächenzahl, gestalterische Vorgaben von nicht 
befestigten bzw. nicht überbauten Flächen, Beschränkungen zu Auf-
schüttungen und Abgrabungen etc. kann der Eingriff verringert wer-
den - auf Bebauungsplanebene festsetzen 

Wasser 1-2 Gewässer nicht vorhanden, kein festgesetztes Überschwemmungs- 
oder Trinkwasserschutzgebiet, kein wassersensibler Bereich, auf 

ausreichende Vorreinigung bei Niederschlagswasserbeseitigung 
achten, bei  unterirdischen Bauwerken Auswirkung auf Grundwasser-
strom berücksichtigen, anerkannten Regeln der Technik sind zu be-
achten, Grundwasserflurabstand nicht bekannt, ausreichend Fläche 
für Entwässerungsmaßnahmen auf Bebauungsplanebene dimensio-
nieren und festsetzen,  

                                            
31 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Geologische Karte Bayern M 1:500.000, Haupteinheiten 
32 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Bodenschätzung 
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Klima und Luft 2 freie Flur, gut durchlüftet, Kaltluftproduktionsfläche mit Siedlungsbe-
zug, Geringfügige Vorbelastungen durch Straßen und Landwirt-
schaft (anlagenspezifisch) sowie durch Bebauung (Heizung), keine 
erhebliche Erhöhung des Verkehrsaufkommen durch Ausweisungen zu 
erwarten, zusätzliche Erwärmungen bei Versiegelung und Bebauung 
lokal zu erwarten, Veränderung der Flurwinde gem. Bebauung zu 
erwarten,  

Landschafts- und 

Ortsbild 

2-4 Ländlich geprägtes Dorf, Hochfläche der Frankenalb mit bewegtem 
Relief, Teils Hanglage in Richtung Süden, Fernwirkung Richtung Nor-
den, Süden, Osten und Westen, je nach Potentialfläche unterschied-
lich ausgeprägt, im Ort liegendes WA nicht fernwirksam, da in Orts-
kern integriert, land- und forstwirtschaftlich geprägtes Umfeld, an 
den Hangkanten magere Biotopkomplexe sowie Gehölzinseln, keine 
Erholungsnutzung, Flugplatz in nordwestlicher Richtung liegend, Flur-
wege werden als Spazierwege genutzt, Baulückenschlie-
ßung/Ortsabrundung daher keine erhebliche Auswirkung zu erwar-
ten, da Potentialflächen mit der bestehenden Siedlung wahrgenom-
men werden, Wohnbebauung im direkten Anschluss, Vorbelastungen 
durch Straßen, Windkraftanlagen, Stromfreileitungen, PV-Anlage 
und landwirtschaftlicher Nutzung, Ortsränder uneinheitlich, im Be-
bauungsplanverfahren typische Gebäudegestaltungen (Höhe, Dach-
formen, Dachfarben etc.) festsetzen, so dass Charakter des Ortsbil-
des erhalten bleibt, Ortsrandeingrünung anstreben, Erhalt von He-
cken und Einzelbäumen anstreben 

Kultur- und sonstige 

Sachgüter 

N Boden- und Bauddenkmal innerhalb der Entwicklungsflächen nicht 
vorhanden33, keine Auswirkungen auf wichtige Blickachsen zu Denk-
mälern, da Baulückenschließung/Ortsrandabrundung 

 

 
 
 Ausschnitt Entwurf Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Ausschnitt Günching, o.M.  

                                            
33 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Denkmal-Daten (BLfD) 
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Nr. 13 – Oberweickenhof 

Gemischte Baufläche mit 0,45 ha 

Schutzgut Auswirkg.-
stufe 

Erläuterungen 

Mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Mensch, Bevölkerung, 
Gesundheit 

1-2 Fläche im direkten Anschluss an Siedlung, z.T. bereits bebaut,  inten-
sives Grünland und Ackerland, Flächen ohne Erholungsbedeutung, 
Flurwege als Spazierwege genutzt, geringfügige Vorbelastung 
durch landwirtschaftliche Emissionen, Stromfreileitung, Ortsverbin-
dungsstraße, ggf. Im Wirkbereich des südlich gelegenen Steinbru-
ches, Immissionsschutz (BImSchV) überprüfen sowie der umliegenden 
Landwirtschaftsbetriebe 

Tiere und Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

1-2 Intensives Grünland, und Acker, mit angrenzenden Ge-
hölz/Einzelbäumen, im Umfeld und angrenzend intensive landwirt-

schaftliche Nutzung sowie Siedlungs- und Straßenflächen, im Bebau-
ungsplanverfahren artenschutzrechtliche Belange in Hinblick auf 
Arten der Siedlung, Ackerflur und gehölzgebunden Arten überprü-
fen, aktuelle Artenvorkommen derzeit nicht bekannt, ggf. notwendi-
ge Ausgleichsflächen durch den Eingriff im direkten Anschluss durch 
z.B. Blühstreifen, Heckenpflanzung, Baumpflanzung anlegen 

Fläche und Boden 1-2 Freie Flur mit angrenzenden Siedlungsbereich, anthropogen über-
prägter Boden durch landwirtschaftliche Nutzung, vorwiegend unver-
siegelt, geologischer Untergrund bildet der Malmkalk (weiße Ju-
ra)34, mittlere Ertragsfähigkeit, Bodenart: Lehm35, Bodeneigenschaf-
ten durch zu erwartende Versiegelung gehen verloren bzw. werden 
beeinträchtigt,  Eintrag von Schadstoffen grundsätzlich nicht auszu-
schließen, Oberbodenschutz (Humus abtragen, getrennt lagern, 
Wiedereinbau, Empfehlung der DIN 19371, Bodenmieten nicht be-
fahren und ggf. begrünen, überschüssiges Oberbodenmaterial gem. 
§ 12 BBodenSchV verwerten) als Vermeidungsmaßnahme auf nach-
folgender Bebauungsplanebene beachten, durch Mindestbegrün-
dung, max. Grundflächenzahl, gestalterische Vorgaben von nicht 
befestigten bzw. nicht überbauten Flächen, Beschränkungen zu Auf-
schüttungen und Abgrabungen etc. kann der Eingriff verringert wer-
den - auf Bebauungsplanebene festsetzen, 

Wasser 1-2 Entlang der Straße wasserführender Graben (gefasste Quelle?),   
kein festgesetztes Überschwemmungs- oder Trinkwasserschutzgebiet, 
wassersensibler Bereich, auf ausreichende Vorreinigung bei Nieder-
schlagswasserbeseitigung achten, bei unterirdischen Bauwerken 
Auswirkung auf Grundwasserstrom berücksichtigen, anerkannten 
Regeln der Technik sind zu beachten, Grundwasserflurabstand nicht 
bekannt, ausreichend Fläche für Entwässerungsmaßnahmen auf Be-
bauungsplanebene dimensionieren und festsetzen 

Klima und Luft 2 Ortsrandlage, gut durchlüftet, Kaltluftproduktionsfläche ohne Sied-
lungsbezug, gut durchlüftet, Geringfügige Vorbelastungen durch 
Straßen und Landwirtschaft (anlagenspezifisch) sowie durch Bebau-

ung (Heizung), keine erhebliche Erhöhung des Verkehrsaufkommen 
durch Ortsabrundung zu erwarten, zusätzliche Erwärmungen bei 
Versiegelung und Bebauung lokal zu erwarten, Veränderung der 
Flurwinde gem. Bebauung zu erwarten, Ortsrandeingrünung anstre-
ben 

                                            
34 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Geologische Karte Bayern M 1:500.000, Haupteinheiten 
35 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Bodenschätzung 
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Landschafts- und 

Ortsbild 

1 Ländlich geprägt,, Dorf mit Hofstellen im südlichen Bereich, Hochflä-
che mit bewegten Relief, leichte Tallage, Fernwirkung Richtung Sü-
den und Westen, land- und forstwirtschaftlich geprägtes Umfeld, 
keine Erholungsnutzung auf der Fläche, Flurwege werden als Spa-
zierwege genutzt, östlich verläuft Wanderweg, keine erhebliche 
Auswirkung zu erwarten weil Ortsabrundung, Potentialfläche wird 
mit der bestehenden Siedlung wahrgenommen, Vorbelastungen 
durch Straßen, Stromfreileitungen und landwirtschaftlicher Nutzung, 
Ortsränder uneinheitlich, im Bebauungsplanverfahren typische Ge-
bäudegestaltungen (Höhe, Dachformen, Dachfarben etc.) festsetzen, 
so dass Charakter des Ortsbildes erhalten bleibt, Ortsrandeingrü-
nung anstreben, Erhalt von Hecken und Einzelbäumen anstreben, 

Kultur- und sonstige 

Sachgüter 

N-1 Boden- und Bauddenkmal innerhalb der Entwicklungsflächen nicht 
vorhanden36, keine Auswirkungen auf wichtige Blickachsen zu Denk-
mälern, da Baulückenschließung/Ortsrandabrundung 

 
 

 

Ausschnitt Entwurf Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Ausschnitt Oberweickenhof, 
o.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
36 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Denkmal-Daten (BLfD) 
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Nr. 14 und 15 – Unter- und Oberwiesenacker 

Gemischte Baufläche mit 5,53 ha 

Wohnbaufläche mit 2,48 ha 

Grünfläche mit 0,28 ha 

Gewerbegebiet mit  2,08 ha 

Schutzgut Auswirkg.-
stufe 

Erläuterungen 

Mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Mensch, Bevölkerung, 
Gesundheit 

1-2 Fläche im direkten Anschluss an Siedlung, bis auf W unterhalb des 
Golfplatzes in freier Lage, Großteils Baulücken, intensive Nutzung 
als Grünland/Acker oder Gärten, Flächen ohne Erholungsbedeutung, 
Flurwege als Spazierwege genutzt, geringfügige Vorbelastung 

durch landwirtschaftliche Emissionen, Stromfreileitung, Ortsverbin-
dungsstraße und Staatsstraße, Bauverbots-/Baubeschränkungszone 
beachten, Golfplatz und Schanzberg in der Nähe,  ggf. Im Wirkbe-
reich der Staatsstraße Immissionsschutz (BImSchV) überprüfen, ggf. 
im Bebauungsplanverfahren aktive und passive Schallschutzmaß-
nahmen notwendig, Potentialflächen sinnvoll gem. Trennungsgrund-
satz § 50 BImSchG am Ortsrand von Oberwiesenacker angegliedert 

Tiere und Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

3-4 Intensives Grünland, Acker oder Gartenflächen, im Bereich W 
Ackernutzung, angrenzend Heckenstrukturen, Einzelbäume weitere 
Gehölzflächen, bedeutender großflächiger Trockenbiotopkomplex 
mit Kalkmagerrasen und Felsvegetation auf dem "Schanzberg" 
nordöstlich von Unterwiesenacker bleibt unberührt, im Umfeld und 
angrenzend intensive landwirtschaftliche Nutzung sowie Siedlungs- 
und Straßenflächen, bewaldete Dolomitkuppen, Golfplatz nördlich,  
im Bebauungsplanverfahren artenschutzrechtliche Belange in Hinblick 
auf Arten der Siedlung, Ackerflur und gehölzgebundene Arten über-
prüfen, aktuelle Artenvorkommen derzeit nicht bekannt, ggf. not-
wendige Ausgleichsflächen durch den Eingriff im direkten Anschluss 
durch z.B. Blühstreifen, Heckenpflanzung,  Magerrasen anlegen, 
Pufferstreifen zu mageren Biotopen einrichten (Bereich Schanzberg- 
Unterwiesenacker), Erhalt von Gehölzen, auf nachfolgender Bauleit-
planebene integrieren, Eingrünung anstreben 

Fläche und Boden 1-2 Freie Flur mit angrenzenden Siedlungsbereich, anthropogen über-
prägter Boden durch landwirtschaftliche Nutzung, unversiegelt, geo-
logischer Untergrund bildet der Malmkalk (weiße Jura)37, geringe 
Ertragsfähigkeit, Grenzertragsböden – Entwicklung von Sonderbio-
tpen möglich, Bodenart: Lehm38, Bodeneigenschaften durch zu erwar-
tende Versiegelung gehen verloren bzw. werden beeinträchtigt,  
Eintrag von Schadstoffen grundsätzlich nicht auszuschließen, 
Oberbodenschutz (Humus abtragen, getrennt lagern, Wiedereinbau, 
Empfehlung der DIN 19371, Bodenmieten nicht befahren und ggf. 
begrünen, überschüssiges Oberbodenmaterial gem. § 12 BBo-
denSchV verwerten) als Vermeidungsmaßnahme auf nachfolgender 
Bebauungsplanebene beachten, durch Mindestbegründung, max. 
Grundflächenzahl, gestalterische Vorgaben von nicht befestigten 
bzw. nicht überbauten Flächen, Beschränkungen zu Aufschüttungen 
und Abgrabungen etc. kann der Eingriff verringert werden - auf 
Bebauungsplanebene festsetzen 

                                            
37 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Geologische Karte Bayern M 1:500.000, Haupteinheiten 
38 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Bodenschätzung 
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Wasser 1-2 Vorfluter durch Mühlbach mit begleitendem Grünland und lückigen 
Gehölzsaum, im Siedlungsbereich naturfern, Grundwasserflurab-
stand unterschiedlich gering bis hoch, ausgewiesene Baupotentiale 
durch Fließgewässer nicht betroffen, da nicht angrenzend und in 
nächster Nähe, kein festgesetztes Überschwemmungs- oder Trink-
wasserschutzgebiet, wassersensibler Bereich im Bereich WA und GE, 
auf ausreichende Vorreinigung bei Niederschlagswasserbeseitigung 
achten, bei  unterirdischen Bauwerken Auswirkung auf Grundwasser-
strom berücksichtigen, anerkannten Regeln der Technik sind zu be-
achten, Grundwasserflurabstand nicht bekannt, ausreichend Fläche 
für Entwässerungsmaßnahmen auf Bebauungsplanebene dimensio-
nieren und festsetzen, Auswirkungen auf Grundwasserstrom/-
haushalt berücksichtigen, Wasserhaushalt sichern 

Klima und Luft 2 Ortsrandlagen oder freie Flur (WA), gut durchlüftet, Kaltluftproduk-
tionsfläche z.T. mit Siedlungsbezug,  geringfügige Vorbelastungen 
durch Straßen und Landwirtschaft (anlagenspezifisch) sowie durch 
Bebauung (Heizung) und ortsübliches Klein-Gewerbe (z.B. Schreine-
rei), keine erhebliche Erhöhung des Verkehrsaufkommen durch Orts-
abrundung/Baulückenschließung zu erwarten, zusätzliche Erwärmun-
gen bei Versiegelung und Bebauung lokal zu erwarten, Verände-
rung der Flurwinde gem. Bebauung zu erwarten, Ortsrandeingrü-
nung anstreben 

Landschafts- und 

Ortsbild 

3-4 Ländlich geprägt, vereinzelt Hofstellen, Golfplatz und Schanzberg 
landschaftsprägend, Hochfläche mit bewegten Relief, leichte Tal- 
sowie Hanglage, hohe Fernwirkung bei W weil Hanglage Richtung 
Süden, Gemischte Bauflächen und Gewerbegebiet fernwirksam, 
jedoch im direkten Siedlungszusammenhang Eingriff geringer wahr-
nehmbar, land- und forstwirtschaftlich geprägtes Umfeld, Kleinstruk-
turierte Kulturlandschaft, keine Erholungsnutzung auf den Flächen, 
umgebende Rad-und Wanderwege werden nicht beeinflusst, nur 
geringfügige Vorbelastungen durch Straßen, Stromfreileitungen und 
landwirtschaftlicher Nutzung, Ortsränder uneinheitlich, im Bebau-
ungsplanverfahren typische Gebäudegestaltungen (Höhe, Dachfor-
men, Dachfarben etc.) festsetzen, so dass Charakter des Ortsbildes 
erhalten bleibt, Ortsrandeingrünung anstreben, Erhalt von Hecken 
und Einzelbäumen anstreben, Ortsrandeingrünung anstreben 

Kultur- und sonstige 

Sachgüter 

N Boden- und Bauddenkmal innerhalb der Entwicklungsflächen nicht 
vorhanden39, keine Auswirkungen auf wichtige Blickachsen zu Denk-
mälern, da Baulückenschließung/Ortsrandabrundung 

 

                                            
39 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Denkmal-Daten (BLfD) 
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Ausschnitt Entwurf Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Ausschnitt Oberwiesenacker, 
o.M. 

 

 
Ausschnitt Entwurf Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Ausschnitt Unterwiesenacker, 
o.M. 

 
 
  



Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Stadt Velburg 
Entwurf Umweltbericht in der Fassung vom 09.05.2019 

 Seite 47 von 62  

 

Nr. 16 – Prönsdorf 

Gemischte Baufläche mit 1,45 ha 

Schutzgut Auswirkg.-
stufe 

Erläuterungen 

Mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Mensch, Bevölkerung, 
Gesundheit 

1-2 Fläche im Anschluss an gemischte Bauflächen sowie Acker- und Grün-
flächen, Hofstellen in der Ortschaft vorhanden, Flächen ohne beson-
dere Erholungsbedeutung, Flurwege als Spazierwege genutzt, ge-
ringfügige Vorbelastung durch landwirtschaftliche Emissionen, Strom-
freileitung und Staatsstraße, ggf. Einwirkbereich von Staatsstraße 
prüfen (Immissionsschutz (BImSchV) beachten) 

Tiere und Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

1-2 Grünland- und Ackerflächen, anschließend auch Gärten mit Zierge-
hölzen, im weiteren Umfeld intensive land- und forstwirtschaftliche 
Nutzung, Hänge und Geländesprünge mit Gehölzflächen und He-

ckenstrukturen bewachsen, liegende Dolomitkuppen bewaldet, im 
Bebauungsplanverfahren artenschutzrechtliche Belange in Hinblick 
auf Arten der Siedlung, feld- und gehölzgebundene Arten überprü-
fen, aktuelle Artenvorkommen derzeit nicht bekannt, ggf. notwendi-
ge Ausgleichsflächen durch den Eingriff im direkten Anschluss durch 
z.B. Blühstreifen, Heckenpflanzung, Streuobstwiese anlegen 

Fläche und Boden 1-2 anthropogen überprägter Boden durch Acker- und Grünlandnutzung 
sowie Gärten, geologischer Untergrund bildet der Malmkalk (weiße 
Jura)40, geringe Ertragsfähigkeit, Bodenart: Lehm41, Bodeneigen-
schaften durch zu erwartende Versiegelung gehen verloren bzw. 
werden beeinträchtigt,  Eintrag von Schadstoffen grundsätzlich nicht 
auszuschließen, Oberbodenschutz (Humus abtragen, getrennt lagern, 
Wiedereinbau, Empfehlung der DIN 19371, Bodenmieten nicht be-
fahren und ggf. begrünen, überschüssiges Oberbodenmaterial gem. 
§ 12 BBodenSchV verwerten) als Vermeidungsmaßnahme auf nach-
folgender Bebauungsplanebene beachten, durch Mindestbegrün-
dung, max. Grundflächenzahl, gestalterische Vorgaben von nicht 
befestigten bzw. nicht überbauten Flächen, Beschränkungen zu Auf-
schüttungen und Abgrabungen etc. kann der Eingriff verringert wer-
den - auf Bebauungsplanebene festsetzen 

Wasser 1-2 Gewässer nicht vorhanden, kein festgesetztes Überschwemmungs- 
oder Trinkwasserschutzgebiet, kein wassersensibler Bereich, auf 
ausreichende Vorreinigung bei Niederschlagswasserbeseitigung 
achten, bei unterirdischen Bauwerken Auswirkung auf Grundwasser-
strom berücksichtigen, anerkannten Regeln der Technik sind zu be-
achten, Grundwasserflurabstand nicht bekannt, ausreichend Fläche 
für Entwässerungsmaßnahmen auf Bebauungsplanebene dimensio-
nieren und festsetzen 

Klima und Luft 2 Ortsrandlage, gut durchlüftet, Kaltluftproduktionsfläche mit gering-
fügigem Siedlungsbezug, geringfügige Vorbelastungen durch Stra-
ßen und Landwirtschaft (anlagenspezifisch) sowie durch Bebauung 
(Heizung), keine erhebliche Erhöhung des Verkehrsaufkommen durch 

Ortsabrundung zu erwarten, zusätzliche Erwärmungen bei Versiege-
lung und Bebauung lokal zu erwarten, Veränderung der Flurwinde 
gem. Bebauung zu erwarten, Ortsrandeingrünung anstreben 

                                            
40 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Geologische Karte Bayern M 1:500.000, Haupteinheiten 
41 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Bodenschätzung 
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Landschafts- und  

Ortsbild 

1-2 Ländlich geprägt, Hofstellen, leichte Hanglage Richtung Norden, 
Fernwirkung Richtung Süd, durch Gehölzstrukturen und Waldflächen 
Ortschaft gut in Landschaft eingebettet, Im Norden durch Siedlung 
begrenzt, keine Erholungsnutzung, Baulückenschließung sowie Orts-
abrundung, keine erhebliche Auswirkung zu erwarten, da Potential-
flächen mit der bestehenden Siedlung wahrgenommen wird, Wohn-
bebauung im direkten Anschluss, nur geringfügige Vorbelastungen 
durch Straßen, Stromfreileitungen und landwirtschaftlicher Nutzung, 
Ortsränder uneinheitlich, im Bebauungsplanverfahren typische Ge-
bäudegestaltungen (Höhe, Dachformen, Dachfarben etc.) festsetzen, 
so dass Charakter des Ortsbildes erhalten bleibt, Ortsrandeingrü-
nung anstreben  

Kultur- und sonstige 

Sachgüter 

N Boden- und Bauddenkmal innerhalb der Entwicklungsflächen nicht 
vorhanden42, keine Auswirkungen auf wichtige Blickachsen zu Denk-
mälern  

  

 

 

Ausschnitt Entwurf Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Ausschnitt Prönsdorf, o.M. 

  

                                            
42 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Denkmal-Daten (BLfD) 
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Nr. 17 – Albertshofen 

Gemischte Baufläche mit 0,33 ha 

Grünfläche mit 0,09 ha 

Schutzgut Auswirkg.-
stufe 

Erläuterungen 

Mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Mensch, Bevölkerung, 
Gesundheit 

1-2 Fläche im Anschluss an gemischte Bauflächen sowie Grünland , Gär-
ten und Lagerfläche, Hofstellen in der Ortschaft vorhanden, Flächen 
ohne besondere Erholungsbedeutung, Flurwege als Spazierwege 
genutzt, geringfügige Vorbelastung durch landwirtschaftliche Emissi-
onen, Stromfreileitung und ortsüblichen Verkehr, ggf. Einwirkbereich 
von Truppenübungsplatz Hohenfels prüfen (Immissionsschutz (BIm-
SchV) beachten) sowie der umliegenden Landwirtschaftsbetriebe 

Tiere und Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

1-2 Grünland und Lagerfläche, anschließend Landwirtschaft sowie Gär-
ten mit Ziergehölzen, im weiteren Umfeld intensive land- und forst-
wirtschaftliche Nutzung, offene Magerrasen an Steilhänge sowie 
Hecken- und Gehölzstrukturen, bewaldete Kuppen, große Waldflä-
chen in der Umgebung, im Bebauungsplanverfahren artenschutz-
rechtliche Belange in Hinblick auf Arten der Siedlung, feld- und 
gehölzgebundene Arten überprüfen, aktuelle Artenvorkommen der-
zeit nicht bekannt, besondere Artenvorkommen an Magerrasenhän-
gen sowie in den umliegenden Wäldern möglich, ggf. notwendige 
Ausgleichsflächen durch den Eingriff im direkten Anschluss durch z.B. 
Blühstreifen, Heckenpflanzung, Streuobstwiese anlegen 

Fläche und Boden 1-2 anthropogen überprägter Boden durch Grünlandnutzung sowie Gär-
ten und Lagerfläche, geologischer Untergrund bildet der Malmkalk 
(weiße Jura)43, mittlere Ertragsfähigkeit, Bodenart: Lehm44, Bodenei-
genschaften durch zu erwartende Versiegelung gehen verloren bzw. 
werden beeinträchtigt,  Eintrag von Schadstoffen grundsätzlich nicht 
auszuschließen, Oberbodenschutz (Humus abtragen, getrennt lagern, 
Wiedereinbau, Empfehlung der DIN 19371, Bodenmieten nicht be-
fahren und ggf. begrünen, überschüssiges Oberbodenmaterial gem. 
§ 12 BBodenSchV verwerten) als Vermeidungsmaßnahme auf nach-
folgender Bebauungsplanebene beachten, durch Mindestbegrün-
dung, max. Grundflächenzahl, gestalterische Vorgaben von nicht 
befestigten bzw. nicht überbauten Flächen, Beschränkungen zu Auf-
schüttungen und Abgrabungen etc. kann der Eingriff verringert wer-
den - auf Bebauungsplanebene festsetzen 

Wasser 1-2 Gewässer nicht vorhanden, kein festgesetztes Überschwemmungsge-
biet, Trinkwasserschutzgebiet westlich gelegen, durch Neuplanung 
rückt Schutzgebiet von der Ortschaft ab, wassersensibler Bereich, 
auf ausreichende Vorreinigung bei Niederschlagswasserbeseitigung 
achten, bei unterirdischen Bauwerken Auswirkung auf Grundwasser-
strom berücksichtigen, anerkannten Regeln der Technik sind zu be-
achten, Grundwasserflurabstand nicht bekannt, ausreichend Fläche 
für Entwässerungsmaßnahmen auf Bebauungsplanebene dimensio-

nieren und festsetzen 

                                            
43 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Geologische Karte Bayern M 1:500.000, Haupteinheiten 
44 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Bodenschätzung 
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Klima und Luft 2 Ortsrandlage, leichte Tallage, gut durchlüftet, Kaltluftproduktionsflä-
che mit geringfügigem Siedlungsbezug, geringfügige Vorbelastun-
gen durch Straßen und Landwirtschaft (anlagenspezifisch) sowie 
durch Bebauung (Heizung), keine erhebliche Erhöhung des Verkehrs-
aufkommen durch Ortsabrundung zu erwarten, zusätzliche Erwär-
mungen bei Versiegelung und Bebauung lokal zu erwarten, Verän-
derung der Flurwinde gem. Bebauung zu erwarten, Ortsrandeingrü-
nung anstreben 

Landschafts- und  

Ortsbild 

2 Ländlich geprägt, Hofstellen, ebene Fläche, keine Fernwirkung, da 
durch umgebende Waldflächen die Ortschaft abgeschirmt wird, 
leichte Tallage, in der Umgebung landschaftsprägende Hänge mit 
Magerrasen, Truppenübungsplatz Hohenfels östlich gelegen, Klein-
strukturierte Kulturlandschaft, keine Erholungsnutzung, Baulücken-
schließung sowie Ortsabrundung, keine erhebliche Auswirkung zu 
erwarten, da Potentialflächen mit der bestehenden Siedlung wahr-
genommen wird und durch Straßen begrenzt werden, Wohnbebau-
ung im direkten Anschluss, nur geringfügige Vorbelastungen durch 
Straßen, Stromfreileitungen und landwirtschaftlicher Nutzung, Orts-
ränder uneinheitlich, im Bebauungsplanverfahren typische Gebäu-
degestaltungen (Höhe, Dachformen, Dachfarben etc.) festsetzen, so 
dass Charakter des Ortsbildes erhalten bleibt, Ortsrandeingrünung 
anstreben  

Kultur- und sonstige 

Sachgüter 

N Boden- und Bauddenkmal innerhalb der Entwicklungsflächen nicht 
vorhanden45, keine Auswirkungen auf wichtige Blickachsen zu Denk-
mälern  

  

  

 

Ausschnitt Entwurf Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Ausschnitt Albertshofen, o.M. 

 
  

                                            
45 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Denkmal-Daten (BLfD) 
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Nr. 18 – Reichertswinn 

Gemischte Baufläche mit 0,52 ha 

Schutzgut Auswirkg.-
stufe 

Erläuterungen 

Mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Mensch, Bevölkerung, 
Gesundheit 

1-2 Fläche im Anschluss an gemischte Bauflächen, Acker und Grünland-
flächen und Gärten, viele Hofstellen in der Ortschaft vorhanden, 
Flächen ohne besondere Erholungsbedeutung, Wanderweg verläuft 
durch die Ortschaft, Flurwege als Spazierwege genutzt, geringfügi-
ge Vorbelastung durch landwirtschaftliche Emissionen, Stromfreilei-
tung und ortsüblichen Verkehr, ggf. Einwirkbereich von Truppen-
übungsplatz Hohenfels prüfen (Immissionsschutz (BImSchV) beachten) 
sowie der umliegenden Landwirtschaftsbetriebe 

Tiere und Pflanzen, 

biologische Vielfalt 

1-2 im weiteren Umfeld intensive land- und forstwirtschaftliche Nutzung, 

offene Magerrasen an Hänge/Geländesprünge Ranken, Hecken- 
und Gehölzstrukturen, bewaldete Kuppen, große Waldflächen in 
der Umgebung, im Bebauungsplanverfahren artenschutzrechtliche 
Belange in Hinblick auf Arten der Siedlung, feld- und gehölzgebun-
dene Arten überprüfen, aktuelle Artenvorkommen derzeit nicht be-
kannt, besondere Artenvorkommen an Magerrasenhängen sowie in 
den umliegenden Wäldern möglich, ggf. notwendige Ausgleichsflä-
chen durch den Eingriff im direkten Anschluss durch z.B. Blühstreifen, 
Heckenpflanzung, Streuobstwiese anlegen, durch Kreisstraße und 
Anwesenheit des Menschen wirken bereits anthropogene Einflüsse 
auf die Habitate 

Fläche und Boden 1-2 anthropogen überprägter Boden durch Ackernutzung, geologischer 
Untergrund bildet der Malmkalk (weiße Jura)46, mittlere Ertragsfä-
higkeit, Bodenart: Lehm47, Bodeneigenschaften durch zu erwartende 
Versiegelung gehen verloren bzw. werden beeinträchtigt,  Eintrag 
von Schadstoffen grundsätzlich nicht auszuschließen, Oberboden-
schutz (Humus abtragen, getrennt lagern, Wiedereinbau, Empfeh-
lung der DIN 19371, Bodenmieten nicht befahren und ggf. begrü-
nen, überschüssiges Oberbodenmaterial gem. § 12 BBodenSchV 
verwerten) als Vermeidungsmaßnahme auf nachfolgender Bebau-
ungsplanebene beachten, durch Mindestbegründung, max. Grund-
flächenzahl, gestalterische Vorgaben von nicht befestigten bzw. nicht 
überbauten Flächen, Beschränkungen zu Aufschüttungen und Abgra-
bungen etc. kann der Eingriff verringert werden - auf Bebauungs-
planebene festsetzen 

Wasser 1-2 Gewässer nicht vorhanden, kein festgesetztes Überschwemmungsge-
biet und Trinkwasserschutzgebiet, am nordöstlichen Ortsrand liegt 
ein kleiner Teich, kein wassersensibler Bereich, auf ausreichende 
Vorreinigung bei Niederschlagswasserbeseitigung achten, bei unter-
irdischen Bauwerken Auswirkung auf Grundwasserstrom berücksichti-
gen, anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten, Grundwas-
serflurabstand nicht bekannt, ausreichend Fläche für Entwässerungs-
maßnahmen auf Bebauungsplanebene dimensionieren und festsetzen 

                                            
46 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Geologische Karte Bayern M 1:500.000, Haupteinheiten 
47 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Bodenschätzung 
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Klima und Luft 2 Ortsrandlage, leichte Tallage, gut durchlüftet, Kaltluftproduktionsflä-
che mit geringfügigem Siedlungsbezug, geringfügige Vorbelastun-
gen durch Straße und Landwirtschaft (anlagenspezifisch) sowie durch 
Bebauung (Heizung), keine erhebliche Erhöhung des Verkehrsauf-
kommen durch Ortsabrundung zu erwarten, zusätzliche Erwärmungen 
bei Versiegelung und Bebauung lokal zu erwarten, Veränderung der 
Flurwinde gem. Bebauung zu erwarten, Ortsrandeingrünung anstre-
ben 

Landschafts- und  

Ortsbild 

2 Ländlich geprägt, Hofstellen, keine Fernwirkung, da durch umgeben-
de Waldflächen die Ortschaft abgeschirmt wird, leichte Tallage, in 
der Umgebung landschaftsprägende Hänge mit Magerrasen und 
Gehölzstrukturen, Truppenübungsplatz Hohenfels östlich gelegen, 
Kleinstrukturierte Kulturlandschaft, keine Erholungsnutzung, nahege-
legener Wanderweg wird durch Bauflächenpotentiale nicht beein-
flusst, keine erhebliche Auswirkung zu erwarten, da Potentialfläche 
mit der bestehenden Siedlung wahrgenommen wird und durch Stra-
ße begrenzt wird, Wohnbebauung im direkten Anschluss, nur gering-
fügige Vorbelastungen durch Straße, Stromfreileitungen und land-
wirtschaftlicher Nutzung, Ortsränder uneinheitlich, im Bebauungs-
planverfahren typische Gebäudegestaltungen (Höhe, Dachformen, 
Dachfarben etc.) festsetzen, so dass Charakter des Ortsbildes erhal-
ten bleibt, Ortsrandeingrünung anstreben  

Kultur- und sonstige 

Sachgüter 

N Boden- und Bauddenkmal innerhalb der Entwicklungsflächen nicht 
vorhanden48, keine Auswirkungen auf wichtige Blickachsen zu Denk-
mälern  

 

 

Ausschnitt Entwurf Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Ausschnitt Reichertswinn, o.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
48 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Denkmal-Daten (BLfD) 
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Nr. 20 – Hollerstetten 

Grünfläche mit 2,38 ha 

Sondergebiet mit 11,61 ha 

Schutzgut Auswirkg.-
stufe 

Erläuterungen 

Mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Mensch, Bevölkerung, 
Gesundheit 

3 Sondergebietsflächen in freier gut einsehbarer Kuppe mit Ackernut-
zung, Flächen ohne Erholungsbedeutung, Flurwege als Spazierwege 
genutzt, geringfügige Vorbelastung durch landwirtschaftliche Emissi-
onen, Stromfreileitung und Staats- und Ortsverbindungsstraße, För-
derung von erneuerbaren Energien durch Sondergebiet 

Tiere und Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

3-4 Intensive Grünland- und Ackerflächen, im Umfeld und angrenzend 
intensive landwirtschaftliche Nutzung und Straßen, im Bebauungs-
planverfahren artenschutzrechtliche Belange vor allem in Hinblick auf 
Arten der Ackerflur überprüfen, nennenswerten Artenvorkommen 
derzeit nicht bekannt, ggf. notwendige Ausgleichsflächen durch den 
Eingriff im direkten Anschluss durch z.B. Blühstreifen, Heckenpflan-
zung etc., teilweise angrenzende amtl. kartierte Biotope (Magerra-
sen, Heckenstruktur), auf Bebauungsplanebene ggf. integrieren und 
erhalten – geschützt nach § 30 BNatSchG, Extensivierung unterhalb 
der Modulflächen im Bereich Sondergebiet bietet zusätzliche Le-
bensräume vor allem für Kleintiere, Puffer zum angrenzenden FFH-
Gebiet anlegen 

FFH-Gebiet „Schwarze Laaber-6735-371.02“ südlich und östlich 
ausgewiesen, derzeit keine bestandsgefährdeten Auswirkungen zu 
erwarten, Erhaltungsziele berücksichtigen, spezielle artenschutzrecht-
liche Prüfung auf Bebauungsplanebene für großflächiges Sonderge-
biet durchführen und ggf. Maßnahmen zum Artenschutz festsetzen 

Fläche und Boden 1-2 Freie Flur, Anthropogen überprägter Boden durch landwirtschaftliche 
Nutzung (Ackernutzung), unversiegelte freie Parzelle, geologischer 
Untergrund bildet der Malmkalk (weiße Jura)49, mittlere Ertragsfä-
higkeit, Bodenart: Lehm50, nur geringe Bodenversiegelung zu erwar-
ten, Eintrag von Schadstoffen grundsätzlich durch die Landwirtschaft 
nicht auszuschließen, Begrünung, max. Grundflächenzahl, gestalteri-
sche Vorgaben von nicht befestigten bzw. nicht überbauten Flächen, 
Beschränkungen zu Aufschüttungen und Abgrabungen etc. kann der 
Eingriff verringert werden - auf Bebauungsplanebene festsetzen, bei 
Umsetzung des Sondergebietes positive Effekte auf das Schutzgut 
Boden, da Schadstoffeinträge durch die Bewirtschaftung entfallen 
werden, Extensivierung der Flächen unterhalb der Module, Regene-
rierung der Bodeneigenschaften, Verringerung von Bodenerosion 
durch geschlossene Vegetationsdecke innerhalb des Sondergebietes, 
hoher Flächenverbrauch 

Wasser 1-2 Gewässer nicht vorhanden, kein festgesetztes Überschwemmungs- 
oder Trinkwasserschutzgebiet, kein wassersensibler Bereich, aner-
kannte Regeln der Technik sind zu beachten, Grundwasserflurab-
stand nicht bekannt, Rückgang von Schadstoffeintrag durch Extensi-
vierung innerhalb des Sondergebietes 

                                            
49 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Geologische Karte Bayern M 1:500.000, Haupteinheiten 
50 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Bodenschätzung 
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Klima und Luft 2 freie Flur, gut durchlüftet, Kaltluftproduktionsfläche mit Siedlungsbe-
zug, Kuppenlage, Geringfügige Vorbelastungen durch Straßen und 
Landwirtschaft (anlagenspezifisch) sowie durch Bebauung (Heizung), 
Veränderung der Flurwinde gem. Bebauung zu erwarten, Kleinklima-
Förderung durch geschlossene Vegetationsdecke innerhalb des Son-
dergebietes 

Landschafts- und 

Ortsbild 

4-5 land- und forstwirtschaftlich geprägtes Umfeld, Hochfläche der 
Frankenalb, erhebliche Fernwirkung in alle Himmelsrichtungen, Blick-
bezug zum Tal der Laber mit bedeutsamer Erholungsnutzung, im 
Bebauungsplanverfahren baurechtliche Regelungen (Höhe, Einfrie-
dung, Werbung, Erschließung, etc.) festsetzen 

erhebliche Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild zu erwarten, 
Eingrünung zu Minimierung des Eingriffes auf Bebauungsplanebene 
festsetzen 

Kultur- und sonstige 

Sachgüter 

N Boden- und Bauddenkmal innerhalb der Entwicklungsflächen nicht 

vorhanden51, Auswirkungen auf landschaftsprägende Denkmäler 
nicht vorhanden  

 

Ausschnitt Entwurf Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan, Ausschnitt Mantlach b. V., 
o.M. 

  

                                            
51 Online Datenbank BayernAtlasPlus, Denkmal-Daten (BLfD) 
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6.1.1 Zusammenfassendes Ergebnis 

Die Aktualisierung der Darstellungen bestehender Siedlungsgebiete durch die Gesamtfort-
schreibung und die Darstellungen des Landschaftsplanes ergeben sich bei der Prüfung der 
Auswirkungen auf die Schutzgüter folgendes, zusammenfassendes Ergebnis: 

 

Schutzgut Zu erwartende, erhebliche Auswirkungen 

Mensch, Bevölkerung,  

Gesundheit 

Durch die Zuordnung der potentiellen Siedlungsentwicklungen an bestehende, 
zusammenhängende Bauflächen können vorsorglich zusätzliche Belastungen 
vermieden werden. Durch Ausweisung von Sondergebieten mit Sonnenenergie-
nutzung trägt die Stadt Velburg zur Förderung von erneuerbaren Energien 
bei. 

Die Umsetzung der Wohnbau, Gewerbe- und gemischten Bauflächen wird, 
aufgrund des direkten Anschlusses an Siedlungsflächen, in Teilbereiche ledig-

lich zu geringfügigen zusätzlichen Verkehrsbelastungen (An- und Abfahrtsver-
kehr der neuen Anwohner) führen.  

In Teilbereichen wirken vorhandene Emissionsquellen auf die Bauflächenpoten-
tiale– Staats- und Kreisstraße, Autobahn, Landwirtschaftliche Betriebe, Ge-
werbe,  Truppenübungsplatz Hohenfels, ggf. sind aktive und passive Maß-
nahmen notwendig. 

Auswirkungen auf Freizeit- oder Grünflächen sind nicht zu erwarten, da in 
solche nicht eingegriffen wird. Flurwege und Wegeverbindungen, z.B. bei 
ausgewiesenen Rad- und Wanderwegen, bleiben erhalten, sodass die Weg-
verbindungen nicht beeinflusst werden. 

Wesentliche Verbesserungen der Freizeit- und Grünflächenverbindungen sind 
im Planungskonzept nicht notwendig bzw. beinhaltet. Ein Ausbau der Erho-
lungsnutzungen im Bereich der bestehenden Freizeitanlagen/Sportanlagen ist 
ebenfalls derzeit nicht notwendig. 

Grundsätzlich sind keine erheblichen Auswirkungen durch die Fortschreibung 
der Baubestandsflächen und die Aufstellung des Landschaftsplans zu erwar-
ten. Vor allem bei Umsetzung der Ziele des Landschaftsplans sind Verbesse-
rungen der Erholungsnutzung und der Erlebbarkeit der Landschaft möglich. 

Tiere und Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

Die bedarfsgerechte Ausweisung von Bauflächenpotentialen, welche sich 
räumlich und erschließungstechnisch an bisherige Siedlungseinheiten lückenlos 
anschließen, verhindert eine übermäßige Inanspruchnahme von natürlichen 
Lebensräumen.  

Die beanspruchten Flächen sind intensiv landwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzt, teilweise bereits bebaut oder werden als Lagerflächen herangezo-
gen. Grundsätzlich wirken bereits anthropogene Einflüsse auf die Habitate 
(Nutzung, Anwesenheit Mensch z.B. durch Erholung) 

Besondere Lebensräume von geschützten Arten sind ggf. nur im Bereich des 
Schanzberges bei Unterwiesenacker und im Bereich des Moores bei Deusmau-
er zu erwarten.  

Aktuelle Artenvorkommen sind derzeit nicht bekannt, aufgrund der Land-

schaftsstruktur und Biotopausstattung sind im gesamten Stadtgebiet mit bedeu-
tenden Artenvorkommen zu rechnen, z.B. im Bereich des Deusmauer Moor oder 
in den Buchenwälder bei Lengenfeld und Deusmauer sowie an den Steilhän-
gen mit Mager- und Trockenrasenbiotopkomplexen. Vorkommen von Fleder-
mäusen sind aufgrund der zahlreichen Waldflächen und Täler potentiell mög-
lich. Vogelarten gem. der VRL-Richtlinie sind allgemein zu erwarten. Im Sied-
lungsbereich selbst aber eher mit weit verbreitenden ungefährdeten (Vogel-) 
arten zu rechnen. 

Die Beseitigung von Gehölzstrukturen ist im verbindlichen Bauleitplan zu prü-
fen. Räumliche Ersatzpflanzungen durch Randeingrünungen der neuen Bauflä-
chen sind denkbar und bei den Potentialflächen am Ortsrand auch realisier-
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bar. 

Es wird empfohlen, die naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen möglichst im 
räumlichen Zusammenhang mit den Eingriffsflächen, zumindest innerhalb des 
Aktionsraumes der jeweiligen betroffenen Arten, anzulegen.  

Artenschutzrechtliche Bestimmungen stehen nach derzeitigem Stand den Ent-
wicklungsflächen nicht grundsätzlich entgegen. Im Bebauungsplanverfahren 
artenschutzrechtliche Belange in Hinblick auf Arten des Anhanges IV der FFH-
Richtlinie sowie europäischen Vogelarten entsprechend Art. 1 VRL überprüfen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Aufstellung des Flächennutzungs-
planes an sich keine artenschutzrechtlich relevanten Eingriffe erfolgen. Der 
Flächennutzungsplan bereitet die Maßnahmen lediglich planungsrechtlich vor. 
Bei Realisierung der Baukörper kann eine geänderte Bestandssituation vor Ort 
zu einem späteren Zeitpunkt unter Umständen vorliegen. 

Das im Landschaftsplan beinhaltete Handlungskonzept dient der Dokumentati-
on und dem Schutz der wesentlichen, erhaltenswerten und entwicklungsfähigen 
Biotopkomplexen sowie der Weiterentwicklung der wesentlichen Biotopver-
bundachsen. 

Boden und Flächen Die bedarfsgerechte Ausweisung von Bauflächenpotentialen an den direkten 
Ortsrandlagen bzw. Baulückenschließungen verhindert eine übermäßige Inan-
spruchnahme von unversiegeltem Boden in freier Landschaft und sichern die 
natürlichen Bodenfunktionen in den räumlich zusammenhängenden Landwirt-
schaftsflächen. Betroffene Böden sind vorwiegend landwirtschaftlich geprägte 
Böden mit vorwiegend geringer bis mittlerer Ertragsfähigkeit. Auswirkungen 
entstehen bei Bebauung und Erschließung der dargestellten Bauflächen, Bo-
deneigenschaften werden durch die zu erwartende Versiegelung beeinträch-
tigt bzw. gehen verloren. 

Wasser Auswirkungen können bei Bebauung und Erschließung der dargestellten Bau-
flächenpotentiale entstehen. So kann eine Beeinflussung des Boden-
Wasserhaushalts durch Neubebauung, ein Verlust der Versickerungsfähigkeit 
auf den versiegelten Flächen und eine Verminderung der Grundwasserneubil-
dung allgemein bei Versiegelung des Bodens nicht ausgeschlossen werden. 

Durch die Fortschreibung des Bestandes sind erhebliche Auswirkungen auf die 
Grundwassersituation, bei Berücksichtigung des Grundwasserflurabstandes – 
vor allem im Bereich von Fließgewässern, Berücksichtigung von wassersensiblen 
Bereichen und bei Einhaltung der Regeln der Technik und Verordnungen sowie 
bei Nichtannahmen von Unfallereignissen nicht zu erwarten. Auf ausreichend 
Fläche für Entwässerungsmaßnahmen auf Bebauungsplanebene ist zu achten 
um Wasserhaushalt zu sichern. 

Festgesetzte Überschwemmungsbereiche sowie Wasserschutzgebiete sind nicht 
betroffen. 

Klima und Luft  Meist Ortsrandlagen oder Baulückenschließungen. Durch planmäßige Versie-
gelungen und Bebauungen können sich kleinräumig zusätzliche, geringfügige 
Erwärmungen und Veränderungen der Flurwinde ergeben. Zusätzliche Belas-
tungen der Luftqualität durch Heizungsabgase oder Fahrzeugverkehr sind 
durch die durchlüfteten Ortsrandlagen als nicht erheblich zu bewerten. 

Geringfügig bestehen Vorbelastungen durch ortsübliche landwirtschaftliche 

Nutzungen, Straßen, Gewerbe oder Bebauung (Heizung). 

Es ist keine relevante Verringerung der Kaltluftproduktion zu erwarten, da 
weiterhin ausreichend Kaltluftentstehungsgebiete durch die umgebenden 
landwirtschaftlichen Flächen in Siedlungsnähe vorhanden sein werden. 

Die Schaffung von klimafördernden Strukturen, wie die Pflanzung von Bäumen, 
ist auf nachfolgender Bauleitplanebene angeraten.  

Landschafts- und Ortsbild 

 

Die Bauflächenausweisungen befinden sich vorwiegend an den Siedlungsrän-
dern, somit ist primär eine Veränderung der bestehenden Ortsrandsituationen 
zu erwarten. Diese sind aufgrund des bewegten Reliefs oder Hochflächen der 
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Frankenalb meist gut einsehbar und teilweise fernwirksam. Durch umliegende 
Waldflächen, Gehölzflächen oder Siedlungsflächen werden diese meist je-
doch gut in das Landschafts- und Ortsbild integriert, da sie durch den direkten 
Anschluss an Siedlungsflächen mit diesen direkt wahrgenommen werden. 

Die Wahrnehmung der bisherigen Ortsränder oder Baulücken werden durch 
das Volumen und die Höhe der baulichen Anlagen mehr oder weniger verän-
dert.  

Das landwirtschaftliche und dörflich geprägte Landschaftsbild besitzt meist nur 
eine geringe Vorbelastung durch technische Einrichtungen. Ästhetische Verluste, 
können gezielt durch Festsetzungen auf Bebauungsplanebene, z.B. zu Dach-
formen, Gebäudehöhen, Eingrünungen und Pflanzpflichten, vermieden werden 
und langfristig die Eingriffe minimieren und den typische Dorfcharakter erhal-
ten.  

Erhebliche Auswirkungen sind durch die großflächigen Sondergebietsflächen 
mit Sonnenenergienutzung zu erwarten. Aufgrund ihrer Kuppenlage und groß-
flächigen Umfangs sind diese sehr fernwirksam und besitzen noch Blickbezug 
zum Tal der Laber mit bedeutsamer Erholungsnutzung. Bei Umsetzung der 
Freiflächenphotovoltaikanlagen werden sich großflächig neue technische Ele-
mente in die Landschaft von Velburg integrieren und das Landschaftsbild 
nachhaltig beeinträchtigen. Nur durch eine ausreichende Eingrünung und eng 
gefasste baurechtliche Regelungen (Höhe, Einfriedung, Werbung, Erschlie-
ßung, etc.) im Bebauungsplanverfahren können die Eingriffe abgemildert 
werden. 

Kultur- und sonstige Sachgü-
ter 

Bauddenkmäler innerhalb der Entwicklungsfläche nur südlich von Velburg (Nr. 
1) vorhanden.  

Erfolgt eine fachgerechte Berücksichtigung vermuteter Bodendenkmale inner-
halb der Potentialflächen, ist von keiner erheblichen Auswirkung auszugehen. 
Die gesetzlichen Vorschriften des DSchG sind einzuhalten.  

Erhebliche Auswirkungen auf wichtige Blickachsen zu Denkmälern sind nicht zu 
erwarten, da die Potentiale im direkten Bezug zu den Siedlungen stehen bzw. 
keine Aussichtsachen/Punkte betroffen sind. 

Geologische und kulturhistorische Sonderformen sind nicht betroffen.  

Keine erheblichen Auswirkungen durch die Aufstellung des Landschaftsplans. 
Bei Umsetzung der Ziele des Landschaftsplans sind Verbesserungen der 
Schutzgüter zu erwarten. 

Durch Festsetzungen im Bebauungsplanverfahren mit typischen Gebäudege-
staltungen (Höhe, Dachformen, Dachfarben etc.) kann der Charakter des 
Ortsbildes weitestgehend erhalten bleiben, ggf. sich ergebende Blickfenster 
zu Baudenkmälern freihalten 

6.2 Infrastruktur 

Flächen für zukünftige Infrastruktureinrichtungen sind weder geplant noch dargestellt.  

Flächen für die Ver- und Entsorgung sind in der Planzeichnung dargestellt. Entwicklungs- oder 
Erweiterungsflächen sind nicht geplant. 

6.3 Grünflächen, Erholungseinrichtungen 

Erweiterungsflächen für Sport sind nicht geplant. Lediglich im Ortskern von Günching soll eine 
bestehende Grünfläche mit der Zweckbestimmung Bolzplatz versehen werden.  

Eine ausgeprägte zusammenhängende innerörtliche Grünverbindung findet sich nur im 
Hauptort Velburg entlang des Frauenbaches (nördlicher Ortsrand) bis auf Höhe des Straßen-
kreisels der St 2220. Um diese Struktur landschaftlich reizvoll am Ortsrand bis zum Schloss-
berg zu ergänzen und zu verbinden, sind entlang der St 2220 Grünflächen ausgewiesen. 
Entlang der Staatsstraße soll zukünftig eine zusammenhängende Grünverbindung den südöst-
lichen Stadtrand von Velburg einrahmen und einen Grüngürtel um die Stadt bilden. Am Fuße 
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des Herz-Jesu-Berg soll eine großzügige Grünfläche die Gewerbeflächen hin zur Waldfläche 
optisch trennen und die Fläche entlang des Laubwaldrandes ökologisch aufgewertet werden.  

Im Bereich Altenveldorf soll das Tal des Frauenbaches attraktiver gestaltet werden um im 
Bereich der Ortschaft durch Grünflächen mit dem bestehenden Grünflächen Campingplatz 
und Badeplatz verbunden werden. Des weiteren soll der Badeplatz durch eine Grünfläche in 
Richtung Südost erweitert werden. 

6.4 Sonstige Darstellungen, Landschaftsplan 

Für den bestehenden Steinbruch bei Unterweickenhof ist ein Sondergebiet Biotop-
/Naturentwicklung mit Umweltbildung als Nachnutzung dargestellt. 

Flächen zu weiteren Sondernutzungen wie Biogasanlagen oder Windkraftanlagen sind im 
Plan nicht beinhaltet.  

Gemäß der Ziele und Maßnahmenvorschläge des Landschaftsplanes sind im Stadtgebiet ent-
sprechende Darstellungen und Hinweise zu Schutz, Pflege, Entwicklung von Natur und Land-
schaft sowie Biotopverbund und Erholung gekennzeichnet. Erklärungen zu Ziel- und Maßnah-
mendarstellungen sind dem Erläuterungsbericht des Landschaftsplanes zu entnehmen. 

6.5 Vorprüfung zur Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen der Gebiete mit 
gemeinschaftlicher Bedeutung, den europäischen Vogelschutzgebieten 
und weiterer europarechtlich geschützter Arten  

Gemäß Ziff 12.1.1 der amtlichen Bekanntmachung der Bayer. Staatsregierung vom 
4.8.2000, AllMAB- Nr. 16 besteht für Bauleitpläne die Pflicht zur Prüfung auf Verträglichkeit 
nach der FFH-Richtlinie. Gemeinden führen bei Bauleitplänen die Verträglichkeitsprüfung im 
Rahmen ihrer Planungshoheit durch.  

Die Planung ist daraufhin zu beurteilen, ob es eine erhebliche Beeinträchtigung eines Gebie-
tes von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutz-Gebietes herbei-
führen kann und ob prioritäre Biotope oder Arten betroffen sind. In FFH-Gebieten ist alleini-
ger Maßstab für die Bewertung der Verträglichkeit eines Projektes das für das Gebiet fest-
gelegte Erhaltungsziel.  

Maßstab für die Beurteilung sind die gebietsbezogene Konkretisierung der Erhaltungsziele 
der jeweiligen Schutzgebiete nach Angabe der Regierung der Oberpfalz, Stand 2016.52 
Hinsichtlich der prioritären Arten und Lebensräume wurden im Rahmen des Scopings (§ 4 ABs. 
1 BauGB) keine Hinweise der Behörden und öffentlichen Träger vorgetragen.  

Die Prüfung erfolgt allgemein für die im Stadtgebiet bestehenden Schutzgebiet:  

 FFH-Gebiet „Talmoore an der Schwarzen Laaber“ - DE6735301.01  

 FFH-Gebiet „Talmoore an der Schwarzen Laaber“ - DE6735301.03 

 FFH-Gebiet „Buchen- und Mischwälder um Deusmauer“ - DE6735371.01  

 FFH-Gebiet „Buchen- und Mischwälder um Deusmauer“ - DE6735371.02 

 FFH-Gebiet „Buchen- und Mischwälder um Deusmauer“ - DE6735371.03 

 FFH-Gebiet „Buchen- und Mischwälder um Deusmauer“ - DE6735371.04 

 FFH-Gebiet „Schloßberg, Wolfgangshöhle und Hohllochberggruppe bei Velburg - 
DE6736301.01  

 FFH-Gebiet „Schloßberg, Wolfgangshöhle und Hohllochberggruppe bei Velburg - 
DE6736301.02 

 FFH-Gebiet „Schwarze Laaber“ - DE6836371.01  

                                            
52 Natura 2000 Gebietsrecherche Online sowie Erhaltungsziele, Homepage des Bayerischen Landesamtes für 
Umwelt 
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 FFH-Gebiet „Schwarze Laaber“ - DE6836371.02 

 FFH-Gebiet „Truppenübungsplatz Hohenfels“ - DE6736302.01  

 SPA-Gebiet „Truppenübungsplatz Hohenfels“ - DE6736402 

 

Grundsätzlich beinhaltet der Flächennutzungsplan keine Bauentwicklungsflächendarstellungen 
innerhalb der genannten FFH-/SPA-Gebiete. Geschützte Lebensraumtypen sind somit nicht 
betroffen. 

Bis auf den Ortsteil Deusmauer und bei den Sondergebietsflächen „Sonnenenergie“ bei Hol-
lerstetten/Mantlach, haben die Ausweisungen in Velburg einen ausreichenden Abstand sowie 
Pufferflächen durch Wald, Acker, Straßen und Siedlungsflächen zu dem FFH-/SPA-Gebieten, 
so dass hier eine Einwirkung grundsätzlich ausgeschlossen werden kann.  

Im Ortsteil Deusmauer werden zwei kleine Baulücken als Allgemeines Wohngebiet ausgewie-
sen. Diese liegen im direkten Anschluss an Siedlungseinheiten und am Deusmauer Moor. Bei 
den beiden Flächen handelt es sich bereits um intensiv genutzte Gärten bzw. Lagerflachen, so 
dass eine Vorprägung bereits besteht. Bei den großflächigen Sondergebieten mit Zweckbe-
stimmung Sonnenenergie wird bei Umsetzung die intensive Nutzung als landwirtschaftliche 
Flächen entfallen. Es ist anzunehmen, dass eine geschlossene extensive Bodenbedeckung un-
terhalbe der Module entstehen wird, sodass durch die bisherige Bewirtschaftung als Acker 
der Eintrag von Schadstoffen (Sprizt- und Düngemittel) in die angrenzenden FFH-Gebieten 
entfallen wird. Die extensive Wiesennutzung unterhalb der Modulflächen bietet einen zusätz-
lichen Lebensraum für eine Vielzahl nicht an Ackerflächen gebundener Arten. Hier profitieren 
vor allem Insekten und Schmetterlinge wie der Dunkle Wiesenknopf- Ameisenbläuling, der als 
FFH-Art (Anhang II) aufgrund der mageren Trockenrasen und Flachland-Mähwiesen an den 
Hängen der Schwarzen Laber vorkommt. Die trockenen Lebensräume könnten somit im direk-
ten Anschluss erweitert werden und den Erhaltungszielen  des FFH-Gebietes „DE6836371 - 
Schwarze Laber“  mit den Teilflächen 01 und 02 förderlich sein.  

Generell ist zu berücksichtigen, dass sich die neu ausgewiesenen Bauflächenpotentiale (Aus-
nahme Sondergebiet Sonnenenergie) räumlich und erschließungstechnisch an bisherige Sied-
lungsflächen lückenlos anschließen. Durch die neuen Bauflächen sind keine Eingriffe in bekann-
te und potentielle Lebensräume der vorhandenen FFH-/SPA-Gebiete im Stadtgebiet zu er-
warten.  

Derzeit bestehen keine Anhaltspunkte, dass die Darstellungen und Ziele des Flächennutzungs- 
und Landschaftsplanes den Erhaltungszielen widersprechen. Bei Umsetzung der Landschafts-
planziele sind vielmehr weitgehend positive Auswirkungen auf die Erhaltungsziele zu erwar-
ten.  

Artenschutzrechtliche Bestimmungen stehen nach derzeitigem Stand den Entwicklungsflächen 
nicht grundsätzlich entgegen. Es wird empfohlen, die naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen 
möglichst im räumlichen Zusammenhang mit den Eingriffsflächen, zumindest innerhalb des Ak-
tionsraumes der jeweiligen lokalen Populationen, bei der Aufstellung der Bebauungspläne 
vorzusehen. 

7. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Es ergäben sich im Wesentlichen vergleichbare Entwicklungsflächen aufgrund der im bisheri-
gen Flächennutzungsplan dargestellten Bauflächenpotentiale, jedoch im wesentlich geringeren 
Umfang. Die positiven Auswirkungen durch die Ziele der Landschaftsplanung würden jedoch 
erschwert erreicht werden. 

Der in der Bedarfsanalyse nachgewiesene Bedarf an Bauflächen würde an anderen, städte-
baulich weniger geeigneten Standorten zu erheblicheren Auswirkungen auf die Schutzgüter 
führen.  
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8. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen 

Durch die bedarfsorientierte Ausweisung der Bauflächenpotentiale im direkten Anschluss an 
die die einzelnen Siedlungsflächen der Ortsteile können unnötige Belastungen der Schutzgüter 
vermieden werden. Maßnahmen zur Vermeidung unnötiger Auswirkungen auf die Schutzgüter 
der Siedlungsentwicklungsflächen werden in den Tabellen im Kapitel 6.1 genannt. Die Sicher-
stellung der Maßnahmen sollte auf der verbindlichen Bauleitplanebene erfolgen. 

Zum Ausgleich unvermeidbarer Auswirkungen sind naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen 
notwendig. Das voraussichtlich erforderliche Kontingent wird im folgenden Kapitel ermittelt. In 
den verbindlichen Bauleitplänen sollten Teile dieser Ausgleichsmaßnahmen im Eingriffsbereich 
umgesetzt werden, z.B. bei notwendiger Gehölzbeseitigung mit Ersatzpflanzung oder Erwei-
terung bestehender Gehölzstrukturen. 

9. Geschätzter Kompensationsbedarf 

Die Einschätzung des Kompensationsbedarfs im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Flä-
chennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan ist Ansatzpunkt für eine vorausschauende 
Flächenvorratspolitik der Stadt für die nächsten 10-15 Jahre. Darüber hinaus ist diese Ein-
schätzung des Kompensationsbedarfs von besonderer Bedeutung bei einer vorgezogenen 
Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen eines Ökokontos.  

Die überschlägige Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs erfolgt auf Ebene der vorberei-
tenden Bauleitplanung gemäß dem einschlägigen Leitfaden des Bayer. Staatsministeriums für 
Landesentwicklung und Umweltfragen „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ (2003). 
Je nach Bedeutung der geplanten Eingriffsfläche für Natur und Landschaft und Auswirkung 
des Eingriffs (im Wesentlichen abhängig von der Ausgestaltung und dem Versiegelungsgrad 
der geplanten Bebauung) ergeben sich Kompensationsfaktoren von 0,2 bis 1,0 (theoretisch in 
Einzelfällen lt. Leitfaden bis max. 3,0). 

Die Bedeutung für den Naturhaushalt der Entwicklungsflächen liegt im Schnitt bei geringer bis 
mittlerer Bedeutung. Es wird somit ein durchschnittlicher Kompensationsfaktor von 0,35 für 
Wohn-, Misch- und Gemeinbedarfsflächen, für Gewerbe und Sondergebiet von durchschnitt-
lich 0,6 entsprechend der zu erwartenden Grundflächenzahlen angesetzt. Daraus ergibt sich 
folgender vorläufiger Kompensationsumfang: 

 

Nutzung Fläche in ha Faktor Kompensationsbedarf in ha 

Wohnbauflächen 13,8 0,35 4,83 

Gemischte Bauflächen 18,0 0,35 6,30 

Gemeinbedarfsflächen 1,55 0,35 0,54 

Gewerbegebiet 16,2 0,6 9,72 

Sondergebiet  
(ohne Steinbruch) 

55,1 0,6 33,06 

Versorgungsfläche 0,99 0,6 0,59 

Summe   55,04 

Insgesamt ist von gut 55 ha Ausgleichsflächenbedarf auszugehen. Ein Teil der geforderten 
Ausgleichsflächen wird wohl auf bzw. im Anschluss an die geplanten Bauflächen zu realisieren 
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sein, sodass sich der Bedarf außerhalb der Baugebiete (externe Ausgleichs- und Ersatzflä-
chen) vermutlich reduzieren wird.  

Eine genaue Ermittlung des erforderlichen Ausgleichsflächenbedarfs ist in der nachfolgenden, 
verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan, Grünordnungsplan) notwendig. Auch daraus 
erforderliche Ersatzpflanzungen für evtl. Gehölzbeseitigungen sind hierbei zu ermitteln. 

Im Flächennutzungs- und Landschaftsplan ist sicherzustellen, dass der erforderliche Kompensa-
tionsumfang bereitsteht. Die Stadt Velburg besitzt kein Ökokonto oder einen entsprechenden 
Flächenpool. Sie befindet sich aber im Besitz von aufwertbaren Flächen (unter landwirtschaft-
liche Nutzung) innerhalb des Stadtgebiets. Die Eignung der einzelnen Flächen ist in der nach-
folgenden Bauleitplanebene mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzuklären.  

10. Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Aus-
wirkungen durch den Bauleitplan (Monitoring) 

Das Umweltmonitoring wird bei Fortschreibungen und Einzeländerungen im jeweiligen Verfah-
ren durchgeführt. Ein Monitoring für das Gesamtgebiet wird gemäß Vorgabe im BauGB fünf-
zehn Jahre nach Genehmigung des Flächennutzungs- mit Landschaftsplan durchgeführt. 

11. Zusammenfassung 

Der bislang wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Velburg besteht aus einzelnen Flächen-
nutzungsplänen der ehemaligen, vor der Gebietsreform, selbstständigen Gemeinden Gün-
ching, Oberwiesenacker sowie der Stadt Velburg. Die Flächennutzungspläne wurden 1976 
genehmigt. Ein Landschaftsplan war zur damaligen Zeit noch nicht integriert. 

Die Stadt Velburg hat daher zur Aktualisierung des veralteten Flächennutzungsplanes den 
Beschluss zur Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschafts-
plan gefasst. 

Die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes beinhaltet u.a. eine flächige Anpassung aller 
Bestandsgebiete an die derzeitige Nutzung sowie ein zusätzliches Entwicklungspotential von 
ca. 13,8 ha allgemeiner Wohnbaufläche/Allgemeines Wohngebiet, ca. 18,0  ha gemischter 
Baufläche, 22,3 ha Grünfläche, 1,55 ha Gemeinbedarfsfläche, 16,2 ha Gewerbefläche so-
wie 55,1 ha Sondergebietsfläche (ohne Darstellung des Sondergebiets beim Steinbruch Unter-
weickenhof).  

Entwicklungsalternativen und Potentiale sind der Erläuterung des Flächennutzungsplanes 
ebenso wie in der Abwägung der Planaufstellung beschrieben und dokumentiert. 

Die Darstellungen der Potentiale erfolgt nach dem prognostizierten berechneten Bedarf und 
unter Berücksichtigung der innerörtlichen Baulücken, welche in der Begründung des Flächen-
nutzungsplanes dargelegt sind.  

Inhalt der Umweltprüfung sind die gegenüber dem gültigen Flächennutzungsplan ergänzten 
Darstellungen zu „Art der baulichen Nutzung“. Die Kurzbeschreibung des Planungsgebiets 
stellt die derzeitige Situation der Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, 
Klima/Luft, Landschafts- und Ortsbild sowie Kultur- und sonstige Sachgüter dar. Der Umwelt-
zustand der in der Fortschreibung beinhalteten wesentlichen Bauflächenpotentiale, wird ta-
bellarisch für den jeweiligen Ortsteil beschrieben.  

Die zu erwartenden Auswirkungen der Planung werden in tabellarischer Form zu den einzel-
nen Schutzgütern dargestellt. Auswirkungen auf alle Schutzgüter können grundsätzlich bei 
Bebauung und Versiegelung der dargestellten Flächenpotentiale entstehen.  

Die wesentlichen, neuen Bauflächenpotentiale werden derzeit weitgehend intensiv landwirt-
schaftlich genutzt. Artenschutzrechtliche Bestimmungen stehen nach derzeitigem Stand den 
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Entwicklungsflächen nicht grundsätzlich entgegen. Auswirkungen durch das Heranrücken von 
zukünftigen Bauflächen an vorhandene Biotopstrukturen sind jedoch nicht vollständig auszu-
schließen. Gesonderte Gutachten oder Erhebungen zu Tier- und Pflanzenarten wurden von 
den Fachstellen nicht gefordert. Dies ist auf nachfolgender verbindlicher Bauleitplanebene 
konkret für das jeweilige Bauvorhaben zu untersuchen.  

Im Bereich Lengenfeld, Günching und nördlichen Velburg wurde im Rahmen der frühzeitigen  
Beteiligung  der  Öffentlichkeit  und Behörden sowie Träger öffentlicher Belange eine  schall-
technische Voruntersuchung gefordert. Da im Rahmen der Flächennutzungsplanaufstellung 
jedoch nicht konkret erkennbar ist, dass die Bauflächenentwicklungen an schalltechnischen 
Hürden scheitern würden, wurden keine Verkehrs- und Schalltechnische Voruntersuchungen 
erstellt. Dies ist auf nachfolgender verbindliche Ebene der Bauleitplanung zweckmäßiger. 

Weitere Stellungnahmen zur Beurteilung und weiterer möglicher Umweltauswirkungen wurden 
nicht genannt. Gesonderte Gutachten hierzu wurden durch die Fachbehörden nicht gefordert. 


